




Fachamt: Klimaschutzmanagement  Vorlage-Nr.: 2021-276/1 
     
   Datum: 27.10.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Mobilitätskonzept Eberbach 
hier: Beschluss zur Vergabe des Auftrags zur Erstellung eines klimafreundlichen 
Mobilitätskonzeptes 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 18.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Der Zuschlag zur Erstellung eines klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes wird dem 
Ingenieurbüro Köhler & Leutwein GmbH & Co. KG erteilt. Die Kosten belaufen sich auf 
67.473,00 Euro (brutto). 
 
2. Die Finanzierung erfolgt über die Kostenstelle 56105002 mit dem Sachkonto 42710000. 
Im Haushalt 2021 stehen mit 23.000,00 Euro aktuell keine ausreichenden Mittel zur 
Verfügung. Vom Gemeinderat werden die zu erwartenden überplanmäßigen Ausgaben in 
Höhe von 44.473,00 Euro genehmigt. 
 
 
 
Klimarelevanz: 
Positive Klimawirkung: Das Mobilitätskonzept mit Schwerpunkt auf der Förderung 
klimafreundlicher Mobilität und Verringerung der durch den Verkehr ausgestoßenen THG-
Emissionen stellt ein maßgebliches Instrument für die Erreichung der Klimaneutralität der 
Kommune bis 2035 dar. Gemäß Klimawirkungsprüfung wird von einer deutlichen  
Verringerung des Verkehrsaufkommens und dementsprechend einer hohen Klimarelevanz 
ausgegangen (ifeu 2020). 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 

1. Ausgangslage 
 

a) Am 19.12.2019 stellte die Fraktion der Freien Wähler folgenden Antrag: 
Eberbach soll beginnend im ersten Halbjahr 2020 ein nachhaltiges Mobilitätskonzept mit 
konkreten Maßnahmen für die Stadt und die Ortsteile entwickeln, mit dem der 
Personennahverkehr in unserem Raum umweltverträglicher gestaltet  
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b) In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 27.02.2020 wurde über den 
Minderheitenantrag der Fraktion der Freien Wähler vom 19.12.2019 beraten.  
Die Verwaltung wurde beauftragt, ein Angebot für eine Analyse und deren Folgeschritte 
einzuholen. 
 

c) Drei Planungsbüros wurden im April 2020 mit der Erstellung eines Angebotes für ein 
Mobilitätskonzept für die Stadt Eberbach und ihrer Ortsteile beauftragt. Das Angebot soll 
hierbei zunächst den ersten Projektschritt der Ist-Analyse umfassen.  
 

d) In nicht öffentlicher Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 21.09.2020 
stellten drei Büros ihr Angebot für eine Analyse vor.  
 

e) Der Ausschuss beauftragte die Stadtverwaltung, von allen drei Büros ein Angebot für ein 
Gesamt-Mobilitätskonzept unter Einbeziehung der Ortsteile, sowie Nennung von 
Referenzen und Ansprechpartnern einzuholen sowie die Förderfähigkeit für die 
Erstellung eines Mobilitätskonzeptes zu prüfen. 
 

f) Die Förderfähigkeit eines Mobilitätskonzeptes wurde geprüft und in nicht öffentlicher 
Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 9.11.2020 vorgestellt. 

 
g) Der Bau- und Umweltausschuss beriet am 10.12.2020 über die Erstellung eines 

Mobilitätskonzeptes. Aufgrund der hohen Kosten auf der einen und den zu erwartenden 
Ergebnissen auf der anderen Seite sollte die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes nicht 
weiter verfolgt werden, zumal die vorliegenden Angebote nicht den Erwartungen des 
Gemeinderats entsprachen. Des Weiteren wurde festgelegt, die Vorlage von der 
Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 17.12.2020 herauszunehmen mit der 
Begründung der Prüfung und Beratung von neuen Erkenntnissen. Die Überprüfung 
gelangte zu keinem weiteren Ergebnis.  

 
h) In einer zweiten Angebotsabfrage im August 2021 wurden drei weitere Büros für die 

Erstellung eines Klimamobilitätsplans angefragt. Aus Kapazitätsgründen hat nur eines 
der angefragten Büros ein Angebot vorgelegt. Der Schwerpunkt des Konzeptes soll auf 
einer klimafreundlichen Mobilität liegen und das Ziel haben, den Umstieg auf 
umweltfreundliche Mobilität zu erleichtern und verkehrsbedingte THG- Emissionen 
zeitnah zu verringern. Das Konzept soll zudem über die Förderung qualifizierter 
Fachkonzepte im Kontext der Förderung nachhaltiger Mobilität in Baden-Württemberg 
förderfähig sein.  

 
Hierbei sollen folgende Säulen betrachtet werden: 
 Fuß- und Radwegenetz,  
 Verringerter motorisierter Individualverkehr (zumindest in der Kernstadt)   
 optimierter ÖPNV mit der Integration neuer Verkehrslösungen, Betrachtung Zufahrt 

Busbahnhof im Zusammenhang mit dem geplanten Umbau des Areals 
 E-Lademöglichkeiten 
 Car-Sharing 
 Schul(rad)wegeplan 

 
Dabei sollen kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare Maßnahmen identifiziert und 
priorisiert werden und anhand konkreter Maßnahmensteckbriefe in eine 
Umsetzungsvorbereitung überführt werden. 
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2. Förderfähigkeit eines Mobilitätskonzeptes 
Förderung durch Landesmittel im Zuge der Förderung nachhaltiger Mobilität 
Baden-Württemberg: 
 

Eine Förderung des Klimamobilitätsplans durch Landesmittel im Zuge der Förderung 
nachhaltiger Mobilität Baden-Württemberg für die Stadt Eberbach ist mit max. 50% der 
zuwendungsfähigen Kosten möglich, solange der Fördertopf noch nicht ausgeschöpft ist. Zur 
Beantragung der Fördermittel muss ein entsprechender Beschluss für die Erstellung der 
Konzeption eingereicht werden. Nach Bewilligung des Förderantrags muss eine 
Auftragsvergabe spätestens nach sechs Monaten erfolgen. Die Konzeption muss spätestens 
drei Jahre nach Zugang des Bewilligungsbescheids erfolgen. Eine Vergabe vor Bewilligung 
ist nicht zulässig.  
 
 

3. Angebotsbeschreibung 

Von den drei angefragten Planungsbüros hat aus Kapazitätsgründen nur ein Büro ein 
Angebot eingereicht. Die Anforderungen aus der Angebotsabfrage konnten erfüllt werden. 
Nach Beratung des Bau- und Umweltausschusses am 11.10.2021 wurden zum Vergleich 
weitere Angebote angefragt. Es wurde kein Angebot eingereicht. 
 
Eine detaillierte Angebotsbeschreibung ist als Anlage 1 der Beschlussvorlage beigefügt. 

 
4. Finanzierung 
 

Die Finanzierung erfolgt über die Kostenstelle 56105002 mit dem Sachkonto 42710000. Im 
Haushalt 2021 stehen mit 23.000,00 Euro aktuell keine ausreichenden Mittel zur Verfügung. 
Vom Gemeinderat werden die zu erwartenden überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 
44.473,00 Euro genehmigt. 

 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1: Zusammenschau Angebot Mobilitätskonzept 
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Fachamt: Hochbauabteilung  Vorlage-Nr.: 2020-259 
     
   Datum: 27.05.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Toilettenanlagen in Eberbach 
hier: Neubau Toilettenanlage Bahnhof 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 18.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

1. Dem Neubau einer Toilettenanlage am Standort auf der Rasenfläche vor dem 
Treppenturm Bahnhofseite als Unisex-Anlage in barrierefreier Ausführung, wird wie in 
der Beschlussvorlage dargestellt zugestimmt. 

 
2. Die vorhandene unterirdische Toilette wird nach Inbetriebnahme der neuen 

Toilettenanlage für die weitere Benutzung saniert. Hierfür fallen Gesamtkosten von 
ca. 40.000,00 Euro an. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die dafür notwendigen Maßnahmen umzusetzen. 
 

4. Zu dem Vorhaben wird die sanierungsrechtliche Genehmigung nach § 145 des 
Baugesetzbuches (BauGB) erteilt. 
 

5. Die Investitionskosten für die zu beauftragende  Toilettenanlage sind im Haushalt 
2021 unter der Investitionsnummer I 54900000060 in Höhe von 120.000,00 Euro 
eingestellt. 

 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Der Betrieb einer freistehenden WC-Anlage verursacht nach Angaben der Hersteller  
durchschnittliche Verbrauchswerte von jährlich ca. 35m³ Wasser und ca. 5.000  kWh Strom.  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Betrieb und Unterhalt bestehender Toiletten 
 
Nach wie vor betreibt die Stadt Eberbach aktuell insgesamt 4 öffentliche Toilettenanlagen 
innerhalb der Kernstadt.  
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Die öffentlichen Toilettenanlagen auf den Friedhöfen in Eberbach und den Ortsteilen bleiben 
hierbei unberücksichtigt. 
Der Zuschussbedarf für die öffentlichen Toilettenanlagen lag gemäß den HH Plänen 2017 
bis 2019 bei durchschnittlich 46.000 Euro. Die Öffnungszeiten der Toiletten stellen sich wie 
folgt dar:  
  01. Mai bis 31. Oktober    07:00 - 22:00 Uhr 
  01. November bis 30. April  07:00 - 20:00 Uhr 
 
a. Toilettenanlage Dr. Weiß Schule 
 
 Die Toilettenanlage im Untergeschoss der Dr. Weiß Schule stellt neben der 

Rathaustoilette die einzige behindertengerechte Toilettenanlage dar. Die Anlage soll eine 
Grundsanierung erfahren und ist entsprechend in den anstehenden Haushalten mit 
adäquaten Mitteln für Betrieb und Unterhaltung auszustatten. 

 
b. Toilettenanlage Rathaus 
 
 Die Toilettenanlage im Erdgeschoss des Rathauses konnte aufgrund der unmittelbaren 

Nähe zur Innenstadt bisher als nahezu gleichwertiger Ersatz angeboten werden.  
 Während der Corona Zeit war aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten des 

Rathauses die Nutzung ebenso nur eingeschränkt möglich. Die weitere Entwicklung 
bleibt hier abzuwarten. 

 
c. Toilettenanlage Leopoldsplatz Tiefgarage 
 
 In früheren Jahren wurde aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den Toilettenanlagen im 

Rathaus auch über eine Schließung dieser Anlage nachgedacht. Bei Veranstaltungen auf 
dem Leopoldsplatz sowie zu den Marktzeiten wird diese Toilette stark frequentiert. 

 Im Jahre 2019 konnte die Sanierung der Tiefgarage erfolgreich abgeschlossen werden. 
Im Nachgang soll auch die Sanierung der Toilettenanlage erfolgen. Entsprechende 
Haushaltsmittel wären im Haushalt der Stadt bereitzustellen. 

 
d. Toilettenanlage Bahnhofsplatz 
 
 Die Toilettenanlage im Untergeschoss des Bahnhofes ist was Unterhalt und 

Bewirtschaftung betrifft immer wieder im Focus der Stadtverwaltung. Zum einen ist die 
sogenannte Bahnhofsszene, zum anderen die Nutzung durch Gäste des ÖPNV sowie 
durch Busfahrer zu beachten.  

 Das dortige Quartier steht städtebaulich zur Neuordnung an. Auf der Achse Bahnhof / 
Busbahnhof / Katholische Kirche sind im Rahmen eines Sanierungsgebietes neue 
Sanierungsziele zu formulieren, die auch Einfluss auf die Toilettenanlage Bahnhofsplatz 
haben werden. 

 
Weiteres Vorgehen: 
 
Die Verwaltung schlägt vor, folgende Entscheidungen zum Neubau einer Toilettenanlage zu 
beschließen. Darin enthalten sind: 
 

- Grundsatzbeschluss zur Umsetzung  
- Standort auf der Rasenfläche vor dem Treppenturm Bahnhofseite 
- Ausstattung als Unisex-Anlage  d.h. die Anlage wird als barrierefreie Einrichtung mit 

einer Toilettenschüssel, sowie einem Waschbecken ausgestattet sowie weiteren 
Ausstattungselementen.   

- So weit wie möglich Vandalismussicher  
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- Prüfung von Fördermöglichkeiten 
- Ausschreibung / Vergabe 

 
Standort Steg Bahnhofseite: 
  

- Abschluss eines Gestattungsvertrages mit dem Grundstückseigentümer 
- Nahe dem eventuell zu erstellenden Fahrradparkplatz Bike & Ride 
- Direkte Anbindung an den Steg und die Gleise 
- Gut einsehbar  

 
Baurechtliche sowie sanierungsrechtliche Belange: 
 
Nach Rücksprache mit der für die Stadt Eberbach zuständigen Baurechtsbehörde beim 
Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises handelt es sich bei der Errichtung der 
Toilettenanlage um ein verfahrensfreies Vorhaben im Sinne des § 50 der Landesbauordnung 
(LBO) Baden-Württemberg. Die Vorlage eines Bauantrages ist damit nicht erforderlich. Des 
Weiteren liegt das Vorhaben innerhalb des Geltungsbereiches des Sanierungsgebietes 

Vorhaben ist daher die sanierungsrechtliche Genehmigung nach § 145 BauGB zu erteilen. 
 
Folgekosten: 
 
Die vorhandene unterirdische Toilettenanlage wird nach Inbetriebnahme der neu zu 
installierenden WC-Anlage für die weitere Benutzung saniert. Dafür fallen noch zusätzliche 
Kosten für die Wiederherstellung bzw. Reparaturen der Anlage von geschätzten 40.000,00 
Euro an.  

 
Folgekosten für den  Unterhalt, den Wartungen sowie Reinigung der neuen Toilettenanlage 
sind einzukalkulieren. Bei verschiedenen Anbietern können Verträge für diese Leistungen 
abgeschlossen werden. Diese können sich für Unterhaltung,- Service,- und 
Wartungsleistungen auf ca. 1.500,00 Euro monatlich summieren, zuzüglich der üblichen 
Verbrauchskosten. 

 
Finanzierung: 
 
Die Investitionskosten für die zu beauftragende  Toilettenanlage sind im Haushalt 2021  
unter der  Investitionsnummer  I 54900000060 zur Umsetzung der Maßnahme in Höhe von 
120.000,00 Euro eingestellt. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

 
Anlage/n: Bild zum Standort 
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Standort WC-Anlage vor dem Treppenturm 
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Fachamt: Hochbauabteilung  Vorlage-Nr.: 2021-290 
     
   Datum: 18.10.2021 
 
 

Beschlussvorlage 
 
  
Energetische Sanierung Fassade und Dach HSG 
hier: Vergabe von Bauleistungen IV 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 18.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
 
1. Die Vergabe der Tischlerarbeiten erfolgt nach beschränkter Ausschreibung gemäß VOB 

Teil A (nach Aufhebung der vorherigen öffentlichen Ausschreibung durch 
Gemeinderatsbeschluss vom 27.09.2021) an die Firma Rumstadt, 69412 Eberbach. 
Die Auftragssumme beträgt €65.755,02 brutto. 
Die Finanzierung der Leistungen erfolgt über den Investitionsauftrag I 211 050 000 60. 
Hier stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. 
 

2. Die Vergabe der Rohbauarbeiten erfolgt nach beschränkter Ausschreibung gemäß VOB 
Teil A (nach Aufhebung der vorherigen öffentlichen Ausschreibung durch 
Gemeinderatsbeschluss vom 27.09.2021) an die Firma Helm, 74834 Elztal. 
Die Auftragssumme beträgt €25.096,66 brutto. 
Die Finanzierung der Leistungen erfolgt über den Investitionsauftrag I 211 050 000 60. 
Hier stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. 
 

3. Die Vergabe der Abbrucharbeiten und Schutzmaßnahmen erfolgt nach beschränkter 
Ausschreibung gemäß VOB Teil A (nach Aufhebung der vorherigen öffentlichen 
Ausschreibung durch Gemeinderatsbeschluss vom 27.09.2021 – ursprünglich 
Bestandteil der Ausschreibung Tischlerarbeiten) an die Firma Helm, 74834 Elztal. 
Die Auftragssumme beträgt €49.405,53 brutto. 
Die Finanzierung der Leistungen erfolgt über den Investitionsauftrag I 211 050 000 60. 
Hier stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. 
 

4. Die Ausschreibung des Gewerks Estrich- und Bodenbelagarbeiten wird nach erfolgter 
beschränkter Ausschreibung gemäß VOB Teil A (nach Aufhebung der vorherigen 
öffentlichen Ausschreibung durch Gemeinderatsbeschluss vom 27.09.2021) gemäß §17 
Abs.1 Nr 3 VOB/A aufgehoben. Als „andere schwerwiegende Gründe“ werden hier 
angeführt, dass auch bei der erneuten Ausschreibung (beschränkt) kein wirtschaftliches 
Ergebnis erzielt werden konnte. 
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5. Die Ausschreibung des Gewerks Aufzugsarbeiten wird nach erfolgter öffentlicher 
Ausschreibung gemäß §17 Abs.1 Nr 3 VOB/A aufgehoben. Als „andere schwerwiegende 
Gründe“ werden hier angeführt, dass bei der Ausschreibung kein wirtschaftliches 
Ergebnis erzielt werden konnte. 

 
 
 
Klimarelevanz: 
 
 
Da die Planungen zum Zeitpunkt des Beschlusses zur Klimaneutralität bis 2035 bereits 
abgeschlossen waren, kann hierzu keine Aussage getroffen werden. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
1. Ausgangslage: 
 

a) Das Projekt sieht vor, die Fassade der Bauteile B und C energetisch zu sanieren, um 
das Hohenstaufen-Gymnasium im Gesamten auf einen energetisch zeitgemäßen 
Standard zu bringen. 
 
Die Vorplanungsleistungen wurden bereits 2019 begonnen. Die Bauausführung ist 
vorgesehen ab August 2021 bis Ende 2022. Die Ausführung muss im laufenden 
Schulbetrieb erfolgen. 
 
Die Kosten für die Maßnahme liegen laut Kostenberechnung vom 12.01.2021 bei 
€4.584.000,00. 
 

b) Der Gemeinderat hat am 28.01.2021 in öffentlicher Sitzung der abschließenden 
Planung Teil 2 mit Kostenberechnung zugestimmt. 

 
c) Aktuelle Liste der am Projekt Beteiligten: 

 
- 2019-150 Studio SF, Mannheim, Planung 

Beschlussvorlage GR 04.07.2019 
- 2019-193 L+W Energie, Darmstadt, Energieberat./Wärmeschutznachweis 

Verwaltungsentscheidung 30.07.2019 
- 2020-073 IB Moray, Eberbach, Tragwerksplanung 

Verwaltungsentscheidung 05.03.2020 
- 2020-074 AB Georg Hellmuth, Eberbach, Bauherrenvertretung 

Beschlussvorlage BUA 02.04.2020 
- 2020-139 TÜV Rheinland, Koblenz, SiGeKo 

Verwaltungsentscheidung 14.05.2020 
- 2021-010 IB Gehrig, Haßmersheim, Fachplanung Elektro 

Verwaltungsentscheidung 18.01.2021 
 

d) Nun steht die Entscheidung über die Vergabe der im Beschlussantrag genannten 
Leistung durch den Gemeinderat an. 
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2. Ausschreibung 
 

a) Für die Vergabe der im Beschlussantrag unter 1. bis 4. genannten Leistungen 
(Tischlerarbeiten, Rohbauarbeiten, Abbrucharbeiten/Schutzmaßnahmen, Estrich-
/Bodenbelagarbeiten) wurde auf Grundlage der geschätzten Vergabesumme gemäß 
VOB Teil A zunächst das Verfahren der öffentlichen Ausschreibung gewählt. Diese 
wurde gemäß §17 Abs.1 Nr 3 VOB/A nach Gemeinderatsbeschluss aufgehoben. Die 
erneute Ausschreibung (beschränkt) brachte die nun vorliegenden Ergebnisse.  
Die Bearbeitungszeit der Firmen war 08.10. – 25.10.2021, die Submission erfolgte 
am 25.10.2021 im Rathaus der Stadt Eberbach. 
 

b) Für die Vergabe der im Beschlussantrag unter 5. genannten Leistung 
(Aufzugsarbeiten) wurde auf Grundlage der geschätzten Vergabesumme das 
Verfahren der öffentlichen Ausschreibung gewählt. Die Bekanntmachung des 
öffentlichen Teilnahmewettbewerbes erfolgte am 17.07.2021 im 
Landesausschreibungsblatt des Staatsanzeigers BW und in der Rhein-Neckar-
Zeitung sowie der Eberbacher Zeitung. Gleichzeitig wurde die Ausschreibung ab 
Dienstag, 20.07.2021 auf der elektronischen Vergabeplattform „Auftragsbörse“ der 
Metropolregion Rhein Neckar freigegeben. Die Submission war zunächst geplant für 
den 05.08.2021. Nach Rückfragen von Firmen, die aufgrund der momentanen Lage 
Schwierigkeiten hatten, Materialpreise einzuholen, wurde dann eine 
Fristverlängerung gewährt. Die Submission erfolgte am 02.09.2021 im Rathaus der 
Stadt Eberbach. 
 
 

3. Auswertung der Angebote und Vergabevorschlag 
 

a) Vergabe der Tischlerarbeiten 
 
 

Es wurden vier Firmen angefragt, zwei Firmen haben Angebote abgegeben. 
Die Ausschreibung ergab nach Prüfung der Vollständigkeit, allgemeiner Preisnachlässe 
sowie Alternativangeboten folgendes Ergebnis, geordnet nach der Rangfolge: 
 

 Eingereichte Angebote       2 

 Von der Wertung ausgeschlossene Angebote    0 

 Gewertete Angebote        2 

 
Gewertete Angebote 
 
Bieter 1  Firma Rumstadt, 69412 Eberbach brutto €65.755,02 

Bieter 2    brutto €72.336,53 

 
Nach rechnerischer, fachtechnischer und wirtschaftlicher Prüfung der Angebote ergeht 
der Vergabevorschlag auf das Angebot der Firma Rumstadt, 69412 Eberbach. 
 
Das Angebot der Firma Rumstadt, 69412 Eberbach, ist unter Berücksichtigung aller 
fachlichen und wirtschaftlichen Aspekte das annehmbarste. 
Die eingesetzten Preise sind auskömmlich. 

 
Die Firma Rumstadt, 69412 Eberbach kann als fachkundig, leistungsfähig und 
zuverlässig angesehen werden. 
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Die rechnerisch geprüfte und zu beauftragende Summe beträgt €65.755,02 brutto. 
 
In der vom Gemeinderat genehmigten Kostenberechnung vom 12.01.2021 war für die 
Ausführung dieser Leistungen ein Betrag von €53.874,28 brutto vorgesehen. Die Preise 
für mehrere Positionen (Abbrucharbeiten/Schutzmaßnahmen) wurden in der zweiten 
Ausschreibung (beschränkt) gesondert ausgeschrieben, um günstigere Preise zu 
erzielen. Es ergibt sich hierdurch ein „bereinigter“ Betrag in Höhe von €44.350,11 für die 
Tischlerarbeiten. Dies ergibt einen Mehrpreis von +€21.404,91 brutto (+48,3%). 
Hier sind Einsparpotentiale vorhanden, Gespräche mit der Firma Rumstadt fanden 
bereits statt. 
 

 
b) Vergabe der Rohbauarbeiten 

 
 

Es wurden vier Firmen angefragt, zwei Firmen haben Angebote abgegeben. 
Die Ausschreibung ergab nach Prüfung der Vollständigkeit, allgemeiner Preisnachlässe 
sowie Alternativangeboten folgendes Ergebnis, geordnet nach der Rangfolge: 
 

 Eingereichte Angebote       2 

 Von der Wertung ausgeschlossene Angebote    0 

 Gewertete Angebote        2 

 
Gewertete Angebote 
 
Bieter 1  Firma Helm, 74834 Elztal brutto €25.096,66 

Bieter 2    brutto €40.997,44 

 

Nach rechnerischer, fachtechnischer und wirtschaftlicher Prüfung der Angebote ergeht 
der Vergabevorschlag auf das Angebot der Firma Helm, 74834 Elztal. 

 
Das Angebot der Firma Helm, 74834 Elztal, ist unter Berücksichtigung aller fachlichen 
und wirtschaftlichen Aspekte das annehmbarste. 
Die eingesetzten Preise sind auskömmlich. 

 
Die Firma Helm, 74834 Elztal kann als fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig 
angesehen werden. 

 
Die rechnerisch geprüfte und zu beauftragende Summe beträgt €25.096,66 brutto. 

 
In der vom Gemeinderat genehmigten Kostenberechnung vom 12.01.2021 war für die 
Ausführung dieser Leistungen ein Betrag von €27.530,65 brutto vorgesehen. Dies ergibt 
einen Minderpreis von -€2.433,99 brutto (-8,8%).  
 
 

c) Vergabe der Abbrucharbeiten und Schutzmaßnahmen 
 
 

Es wurden drei Firmen angefragt, eine Firma hat ein Angebot abgegeben. 
Die Ausschreibung ergab nach Prüfung der Vollständigkeit, allgemeiner Preisnachlässe 
sowie Alternativangeboten folgendes Ergebnis, geordnet nach der Rangfolge: 
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 Eingereichte Angebote       1 

 Von der Wertung ausgeschlossene Angebote    0 

 Gewertete Angebote        1 

 
Gewertete Angebote 
 
Bieter 1  Firma Helm, 74834 Elztal brutto €49.405,53 

 
Nach rechnerischer, fachtechnischer und wirtschaftlicher Prüfung der Angebote ergeht 
der Vergabevorschlag auf das Angebot der Firma Helm, 74834 Elztal. 

 
Das Angebot der Firma Helm, 74834 Elztal, ist unter Berücksichtigung aller fachlichen 
und wirtschaftlichen Aspekte das annehmbarste. 
Die eingesetzten Preise sind auskömmlich. 

 
Die Firma Helm, 74834 Elztal, kann als fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig 
angesehen werden. 

 
Die rechnerisch geprüfte und zu beauftragende Summe beträgt €49.405,53 brutto. 

 
Das Submissionsergebnis war €61.517.70 brutto. Durch Entfall von zwei Positionen 
konnte dieser Betrag auf €49.405,53 reduziert werden. In der vom Gemeinderat 
genehmigten Kostenberechnung vom 12.01.2021 war für die Ausführung dieser 
Leistungen kein gesonderter Betrag vorgesehen, die Leistungen waren in der 
Ausschreibung Tischlerarbeiten erfasst. Um günstigere Preise zu erzielen, wurden diese 
Leistungen nun gesondert ausgeschrieben (beschränkt). Als Auszug aus dem Gewerk 
Tischlerarbeiten ergibt sich daher der vorgesehene Betrag von €9.524,17 brutto. Dies 
ergibt einen Mehrpreis von +€39.881,36 brutto (+418,7%).  
Hier sind Leistungen enthalten (Staubwände €38.531,72), die in der Kostenberechnung 
nicht enthalten waren. 
Weitere Einsparpotentiale sind vorhanden, Gespräche mit der Firma Helm fanden bereits 
statt. 
 
 

d) Vergabe der Estrich- und Bodenbelagarbeiten 
 
 

Es wurden sechs Firmen angefragt, eine Firma hat ein Angebot abgegeben. 
Die Ausschreibung ergab nach Prüfung der Vollständigkeit, allgemeiner Preisnachlässe 
sowie Alternativangeboten folgendes Ergebnis, geordnet nach der Rangfolge: 
 

 Eingereichte Angebote       1 

 Von der Wertung ausgeschlossene Angebote    0 

 Gewertete Angebote        1 

 
Gewertete Angebote 
 
Bieter 1  Firma Rohrwick GmbH, 69593 Westhofen brutto €57.769,03 

 
In der vom Gemeinderat genehmigten Kostenberechnung vom 12.01.2021 war für die 
Ausführung dieser Leistungen ein Betrag von €52.336,20 brutto vorgesehen. In der 
neuveröffentlichten Ausschreibung ist das Anarbeiten der Bodenbeläge in den 
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Klassenzimmern aus Kostengründen entfallen. Diese Teilleistung war in der o. g. 
Kostenberechnung mit €22.238,72 brutto berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine 
theoretisch freigegebene Summe von €30.097,48 brutto für die Kostenberechnung. Dies 
ergibt einen Mehrpreis von +€27.671,55 brutto (+91,9%). Die Mehrkosten des Angebotes 
ergeben sich vorwiegend aus der momentanen Preissteigerung durch erhöhte 
Materialpreise. 

 
Nach Prüfung und Wertung der Angebote unter der Berücksichtigung aller technischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte wird die Aufhebung nach § 17 Abs. 1, Nr. 3 VOB/A 
empfohlen.  
Da die Angebotssumme die Kostenberechnung um einen Wert von +91,9% 
überschreitet, liegt hier ein „anderer schwerwiegender Grund“ vor,  dadurch kann die 
Ausschreibung aufgehoben und erneut beschränkt ausgeschrieben werden. 

 
Die weitere Vorgehensweise ist wie folgt: Es werden mindestens vier Firmen 
angeschrieben (direkt) und zur Angebotsabgabe aufgefordert. Hierdurch sollen 
günstigere Preise erzielt werden. 
 
 

e) Vergabe der Aufzugsarbeiten 
 
 

Die Ausschreibung ergab nach Prüfung der Vollständigkeit, allgemeiner Preisnachlässe 
sowie Alternativangeboten folgendes Ergebnis, geordnet nach der Rangfolge: 
 

 Eingereichte Angebote       2 

 Von der Wertung ausgeschlossene Angebote    0 

 Gewertete Angebote        2 

 
Gewertete Angebote 
 
Bieter 1  Firma Schmitt+Sohn, 97076 Würzburg brutto €183.653,89 

Bieter 2    brutto €197.173,48 

 
In der vom Gemeinderat genehmigten Kostenberechnung vom 12.01.2021 war für die 
Ausführung dieser Leistungen ein Betrag von €92.403,50 brutto vorgesehen. Dies ergibt 
einen Mehrpreis von +€91.250,39 brutto (+98,8%). Die Mehrkosten des Angebotes 
ergeben sich vorwiegend aus der momentanen Preissteigerung durch erhöhte 
Materialpreise. 

 
Nach Prüfung und Wertung der Angebote unter der Berücksichtigung aller technischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte wird die Aufhebung nach § 17 Abs. 1, Nr. 3 VOB/A 
empfohlen.  
Da die Angebotssumme die Kostenberechnung um einen Wert von +98,8% 
überschreitet, liegt hier ein „anderer schwerwiegender Grund“ vor, dadurch kann die 
Ausschreibung aufgehoben und erneut beschränkt ausgeschrieben werden.  

 
Im Zuge einer erneuten Ausschreibung sollen folgende Punkte getrennt abgefragt 
werden: Schachtgerüst als Nachtrag bei der bereits beauftragten Stahl- und 
Metallbaufirma, Aufzug bei einer Aufzugsfirma (beschränkte Ausschreibung).  
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4. Zusammenstellung der Angebote  
 
 

Gewerke Kostenberechnung 
vom 12.01.2021 

brutto 

Ausschreib.ergebnis 
 

brutto 

Differenz 
 

brutto 

Tischler (bereinigt) €44.350,11 €65.755,02 €21.404,91 

Rohbau €27.530,65 €25.096,66 - €2.433,99 

Abbruch/Schutzm. (aus Tischler.) €9.524,17 €49.405,53 €39.881,36 

G E S A M T : €81.404,93 €140.257,21 €58.852,28 

 
 
Die Ausschreibungsergebnisse des Ausschreibungspaketes 2.1 liegen um brutto €58.852,28 
(+72,3%) über der Kostenberechnung vom 12.01.2021. 
 
Das Ausschreibungspaket 2.1 umfasst laut Kostenberechnung vom 12.01.2021 2,1% der 
Gesamtbauleistungen. 
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5. Zusammenstellung der Gesamtmaßnahme 

 
 

Gewerke Kostenberechnung 
vom 12.01.2021 

brutto 

Ausschreib.ergebnis 
 

brutto 

Differenz 
 

brutto 

Baustelleneinrichtung €137.190,10 €100.927,47 - €36.262,63 

Gerüstbau €85.944,80 €86.927,62 €982,82 

Fassadenarbeiten €2.109.436,75 €2.501.268,94 €391.832,19 

Trockenbauarbeiten €79.016,00 €79.660,98 €644,98 

Elektroinstallationsarbeiten €72.000,00 €58.639,04 - €13.360,96 

Maler-/Trockenbauarbeiten €159.462,38 €159.205,34 - €257,04 

Tischlerarbeiten (bereinigt) €44.350,11 €65.755,02 €21.404,91 

Abbruch/Schutzm. (aus Tischler.) €9.524,17 €49.405,53 €39.881,36 

Rohbauarbeiten €27.530,65 €25.096,66 - €2.433,99 

Estrich-/Bodenbelagarb. €52.336,20 €52.336,20 
neu 

auszuschreiben 

Aufzugsarbeiten €92.403,50 €92.403,50 
neu und geänd. 
auszuschreiben  

Dachabdichtung €556.914,05 €444.535,98 - €112.378,07 

Metallbau Steg €128.877,00 €104.086,92 - €24.790,08 

Stahlbau €226.816,38 €257.480,90 €30.664,52 

Blitzschutz €17.000,00 €14.875,00 - €2.1525,00 

Landschaftsbauarbeiten €13.459,50 €13.459,50 
noch nicht 

ausgeschrieben 

HLS €35.695,00 €35.695,00 
noch nicht 

ausgeschrieben 

G E S A M T : €3.847.956,59 €4.141.759,60 €293.803,01 

 
 
Das Gesamtergebnis liegt bei momentan 95,0% der ausgeschriebenen Leistungen um 
€293.803,01 (7,6%) brutto über der Kostenberechnung vom 12.01.2021. 
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6. Förderung 
 
Die Stadt Eberbach erhält gemäß Bescheid vom 11.06.2018 für die energetische 
Fassadensanierung eine Förderung in Höhe von € 1 639 000.- bei förderfähigen Kosten in 
Höhe von € 3 074 960.00.  

 
Gemäß Bescheid ist die Fertigstellung der Maßnahme bis 31.12.2022 und die Abrechnung 
bis Ende 2023 zu bewerkstelligen. 

 
Mit Datum vom 10.04.2019 liegt der Förderbescheid für die Dachsanierung vor. Gemäß 
Bescheid erhält die Stadt Eberbach aus dem kommunalen Sanierungsfonds des Landes BW 
eine Fördersumme in Höhe von € 319 000.- bei förderfähigen Kosten in Höhe von  
€ 625 000.-. 
 
Ein dritter Bewilligungsbescheid sagt eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock in Höhe 
von € 431.000,00 als einmaligen Zuschuss bei berücksichtigungsfähigen Gesamtausgaben 
in Höhe von € 3.700.000,00 zu. 
 
Der Unterschied zwischen den „förderfähigen Kosten“ aus 5. und den unter 1a) aufgeführten 
Kosten für die Maßnahme resultiert aus der konjunkturellen Preissteigerung über zwei Jahre.  
Die den Förderanträgen zugrunde liegenden Kostenschätzungen stammen aus dem Jahr 
2018, die Kostenberechnung vom 12.01.2021. 
 
 
7. Finanzierung 
 
Die Finanzierung erfolgt über den Investitionsauftrag I 21105000060 „Sanierung HSG“. Hier 
stehen ausreichend Mittel für die geplante Maßnahme zur Verfügung. 
Die weiteren erforderlichen Mittel sind in die kommenden Haushaltsjahre entsprechend der 
Haushaltsmeldungen einzustellen. 
 
 
8. Weiteres Vorgehen 
 
-  erneute Ausschreibung aus AP 2 und AP 2.1 (Aufhebung): 
 

 Aufzugarbeiten  – erneute Ausschreibung (beschränkt) [GEPLANT] 

 Schachtgerüst Aufzug – Anfrage Nachtrag bei beauftr. Firma [GEPLANT] 

 Estrich-/Bodenbelagarb. – erneute Ausschreibung (direkt)  [GEPLANT] 
 

-  zu einem späteren Zeitpunkt: 
 

 Landschaftsbauarbeiten 

 HLS (Anschlussarbeiten) 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: ./. 
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Fachamt: Hochbauabteilung  Vorlage-Nr.: 2021-306 
     
   Datum: 25.10.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Dorfgemeinschaftshaus Brombach 
hier: Abschließende Planung 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 18.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Vorab zur Diskussion in der nicht öffentlichen Sitzung des Bau-und 
Umweltausschusses hinsichtlich der Grundsatzentscheidung zur Sanierung 
des Dorfgemeinschaftshauses Brombach. 
 
 
 
Beschlussantrag: 
   
1. Die in der Beschlussvorlage dargelegte abschließende Planung in zwei Varianten 
(Variante 1 Wärmepumpe / Variante 2 Ölheizung) mit Kostenberechnung für die Umnutzung 
des Alten Schulhauses in  Brombach wird durch Gemeinderatsbeschluss in einer der beiden 
angeführten Varianten in finanzieller, technischer und gestalterischer Hinsicht anerkannt. 
 
2. Die Finanzierung erfolgt über den Investitionsauftrag I 11240000160 

Haushaltsentwurf 2022 nachgemeldet. 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Derzeit ist im Gebäude eine Ölheizung verbaut. Der Endenergiebedarf liegt bei 174,5 
kWh/(m2 2a), das 

 
 
Bei den Planungen wurden zwei Varianten zur Heizung betrachtet: 
 
In Variante 1 wird die vorhandene veraltete Ölheizung durch eine neue Wärmepumpe 
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Primärenergiebedarf liegt bei 64,9 kWh/(m²a), das entspr  
 
Bei Umsetzung der Variante 1 ergibt sich folgende Klimarelevanz: Positive Klimawirkung 
 
Gemäß der Klimawirkungsprüfung des ifeu-Instituts (Version 2.0) ist das Vorhaben 
klimarelevant für den Handlungsbereich Gebäude & Erneuerbare Energien. Durch das 
Vorhaben wird der aktuelle Energieverbrauch deutlich reduziert.  
In Variante 2 wird die vorhandene veraltete Ölheizung durch eine neue Ölheizung ersetzt.  

-
Der Pri  
 
Bei Umsetzung der Variante 2 ergibt sich folgende Klimarelevanz: Negative Klimawirkung 
 
Gemäß der Klimawirkungsprüfung des ifeu-Instituts (Version 2.0) liegt für das Vorhaben eine 
Klimarelevanz für den Handlungsbereich Gebäude & Erneuerbare Energien vor. Das 
Vorhaben hat zwar gewisse (negative) Effekte auf das Klima, dennoch handelt es sich bei 
dem Vorhaben um ein kleineres Vorhaben, dessen Relevanz eher gering eingeschätzt wird. 
Im Hinblick auf den Grundsatzbeschluss zur Klimaneutralität 2035 muss allerdings von einer 
weiteren Abdeckung der Wärmeversorgung durch fossile Brennstoffe abgeraten werden.  
 
Zur Umsetzung des Beschlusses des Gemeinderats zur Erreichung der Klimaneutralität bis 
2035 schlägt die Verwaltung die Errichtung einer PV-Anlage vor. Eine erste Voranfrage 
wurde durch das Denkmalamt negativ beschieden. 
Photovoltaik lohnt sich vor allem dann, wenn der Eigenverbrauch möglichst hoch ausfällt, d. 
h. in Verbindung mit dem Einbau einer Wärmepumpe (Variante 1) ist die Ausnutzung einer 
PV-Anlage nochmal um einiges besser, da ein größerer Anteil des Gesamtstrombedarfs 
gedeckt werden kann. Hinzu kommt, dass es in dem Fall dann Förderungen geben würde 
(45%) für die komplette Anlage, da deren erzeugter Strom der Heizung (Variante 1) 
zugutekommt. 
In der neuen BEG werden auch PV Anlagen bezuschusst, aber nicht als Einzelmaßnahmen 
(Variante 2), sondern nur, wenn Sie im Zuge eines Effizienzhauses (Variante 1) errichtet 
werden. Für die förderfähigen Kosten zählt dann auch nur der Prozentanteil, der für den 
Heizstrom verwendet wird. Es gibt dann aber keine Einspeisevergütung (siehe hierzu auch 
Punkt 1.). 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangssituation 
 
Das im Jahr 1910 erbaute Gebäude diente ursprünglich als Schulhaus, wurde dann aber im 
Zuge der Gemeinde- und Gebietsreform umgewidmet und soll nun als 
Dorfgemeinschaftshaus (EG und OG) weitergenutzt werden. Das DG mit bisheriger 
Wohnnutzung wird aus Kostengründen nicht ausgebaut und dient in Zukunft lediglich noch 
als Abstellraum. Bei einer Wohnnutzung wären erhebliche kostenintensive 
Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Dies in Verbindung mit dem hohen Sanierungsbedarf 
führt dazu, dass eine Wohnnutzung hier nicht mehr als wirtschaftlich abzubilden wäre. 

 
Bisher wurden das OG und das DG als Wohnung genutzt, die Räume im EG standen 
Vereinen zur Verfügung. Durch die Änderung des Nutzungsschwerpunktes ist ein Bauantrag 
auf Nutzungsänderung erforderlich. 
 
Der Zustand des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes erfordert einige 
Sanierungsmaßnahmen. Dach und Fassade einschließlich Fenster müssen - auch im 
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Hinblick auf den Wärmeschutz - erneuert werden. Durch den Zuschnitt der bisherigen 
Wohnung im Obergeschoss ist eine weitere Vermietung derselben nahezu ausgeschlossen. 
Hier ist geplant, die kleinen Räume dahingehend sinnvoll zu verändern, dass sie den 
örtlichen Vereinen zur Verfügung gestellt werden können. So sollen dann zukünftig das 
Erdgeschoss und das Obergeschoss als Dorfgemeinschaftrsräume für private und/oder 
öffentliche Nutzungen zur Verfügung gestellt werden. Hier werden Küche plus Abstellräume 
angegliedert, ebenso Sanitärräume. Diese sollen in Größe und Ausstattung den neuen 
Nutzungen angepasst werden. Bei der neuen Raumaufteilung wird darauf geachtet, trotz 
sinnvoller Zuordnungen wenig in die bestehende Einteilung einzugreifen, um hier Kosten 
einzusparen. 
 
 
Für beide Varianten gelten folgende Planungen: 
 

- Erneuerung der Fenster 
 

- Erneuerung der Dachdämmung 
 

- Ausbesserung / Ergänzung Holzschindelverkleidung Außenfassade 
 

- Überholungsanstrich Fassade / Putz- und Stuckarbeiten Innen- und Außenbereich 
 

- Fliesenarbeiten 
 

- Neue Innentüren 
 

- Erneuerung Sanitärausstattung 
- Maler- und Lackierarbeiten 

 
- Modernisierung Elektroinstallation 

 
- Erneuerung Heizungsanlage (s. u.) einschließlich neue Heizkörper 

 
- Erneuerung Bodenbeläge 

 
- Möblierung wie Tische, Stühle, Schränke wurden derzeit noch nicht mit 

eingeplant. Eine Küche ist vorgesehen. 
 

- Die vorhandene veraltete Sirenenanlage wird im Zuge der Baumaßnahme 
erneuert. Dieser Punkt ist in der Kostenberechnung nicht von Belang, da es sich 
hier um Zivilschutzmaßnahmen handelt, für die es separate Mittel gibt. 
Desweiteren wurde hierzu kürzlich ein Förderprogramm aufgelegt  hier werden 
die entsprechenden Gelder beantragt. 

 
- Die PV-Anlage wurde in den Kosten bisher nicht berücksichtigt. 

Sollte es vom Denkmalamt einen positiven Bescheid zu deren Errichtung geben, 
wird die Anlage durch die Stadtwerke eingebaut. Durch die 
Refinanzierungsmöglichkeiten / Einspeisung gibt es hierfür keine Förderungen. 
Daher sind auch diese Kosten für die Aufstellung nicht relevant (siehe hierzu auch 
Punkt Klimarelevanz). 

 
- Die vorhandene Gaube wird zurückgebaut. Dieser Rückbau ist wirtschaftlicher als 

eine Sanierung der Gaube sowie denkmalverträglicher, da das Dach wieder näher 
an seine ursprüngliche Form zurückgeführt wird. 
 

- Neue Dacheindeckung, Klempnerarbeiten 

TOP 7 ö

25



 4 

 
- In der Außenanlage werden derzeit bis auf die Veränderungen durch den 2. 

Baulichen Rettungsweg keine weiteren Maßnahmen durchgeführt. 
 

- als Forderung des LRA RNK: 
 

 Einbau Rauchwarnanlage (nicht aufgeschaltet) 
 Ertüchtigung vorhandene Holztreppe 
 Ertüchtigung Treppenraumabschlüsse 
 2. Baulicher Rettungsweg aus dem 1. OG 
 RWA im Treppenhaus 

 
 
Unterschiede in den beiden Varianten: 
 
Variante 1: 
 
In V1 kommt zusätzlich eine Wärmedämmung an der Innenwand im 1. OG zur Ausführung. 
Innenwand deshalb, da die Sandsteinfassade des denkmalgeschützten Gebäudes keine 
Außenwanddämmung zulässt. Nur 1. OG, da sich im EG erhaltenswerte historische 
Wandverkleidungen befinden. 
Als Heizungsanlage ist hier eine Wärmepumpe vorgesehen, einschließlich Rückbau Öltank. 
Der nicht mehr benötigte Kamin wird zurückgebaut. 
 
Variante 2: 
 
In Variante 2 wird die vorhandene veraltete Ölheizung durch eine neue Ölheizung ersetzt. 
Der Öltank wird weiterverwendet, der weiterhin notwendige Kamin wird saniert 
 
Beide Varianten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. 
 
 
 
2. Kosten & Förderungen 
 
Alle Summen brutto 
 
Kostengruppe 

Kostenschätzung 
ELR 2019 

Variante 1 
Wärmepumpe 

Variante 2 
Ölheizung 

    
300    
400    
500    
600    
700    

Gesamtsumme 
Baukosten 

 
520.000,00 

 
 

 
 

    
Förderungen:    
ELR 
BEG 
KfW/BEG 
Ausgleichsstock 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gesamtsumme 
Förderungen 

 
 

 
 

 
422.100,80 
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Gesamtsumme 
Eigenanteil 

   

 
 
Für die Maßnahme hat die Stadt Eberbach am 21.02.2020 einen Zuwendungsbescheid aus 

 
 
Die Differenz zwischen der Kostenschätzung aus dem ELR Antrag und der 
Kostenberechnung vom 28.10.2021 kann zu einem Teil mit der konjunkturellen 
Preissteigerung über drei Jahre begründet werden. Die dem Förderantrag zugrunde liegende 
Kostenschätzung stammt aus dem Jahr 2018. Weiterhin liegt mittlerweile eine aktuelle 
Kostenberechnung vor, die sehr viel genauer ist als eine Kostenschätzung.  
 
Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass verschiedene Maßnahmen in der Kostenschätzung 
damals noch gar nicht berücksichtigt waren bzw. werden konnten: 
 

- Brandschutzmaßnahmen nehmen einen großen Teil ein (z. B. RWA, 
 

 
- Austausch Heizungsanlage 

 
- 2. Baulicher Rettungsweg (Stahlbau/Außenanlage) 

 
- Sandsteinmauerwerk Fassade muss im Bereich der Verfugungen sowie an 

weiteren Stellen saniert werden 
 

- statische Erfordernisse wie z. B. Sparrenertüchtigungen waren nicht erfasst 
 

- Innentüren (Tischlerarbeiten) 
 

- Reinigungen und diverse Kleinarbeiten wie z. B. Bauteilöffnungen zur Sondierung 
 
 
Zusätzlich zu der ELR Förderung soll nun noch ein Antrag bei der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude (BEG) gestellt werden. Aufgrund der Kostensteigerung wäre darüber 
hinaus noch ein Antrag beim Ausgleichstock möglich. 
 
Die hier genannten Zuschussbeträge sind zum aktuellen Zeitpunkt lediglich eine Prognose 
der Verwaltung, welche aufgrund der Förderrichtlinien ermittelt wurde. Die exakte Höhe der 
Zuschüsse steht erst nach Vorliegen der Zuwendungsbescheide fest. Sie kann daher 
durchaus noch von den genannten Beträgen abweichen. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 

- Zeichnungen 1:100 (Lageplan, Grundrisse, Schnitt, Ansichten) 
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Fachamt: Tiefbauabteilung  Vorlage-Nr.: 2021-305 
     
   Datum: 25.10.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Abfangung Straßenkörper Zähringer Straße 
hier: Vorstellung und Freigabe der Entwurfsplanung 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 18.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Die Entwurfsplanung wird in finanzieller, technischer und zeitlicher Hinsicht, wie in der 

Beschlussvorlage dargestellt, anerkannt und zur Umsetzung freigegeben. 
 
2. Das Ingenieurbüro Albrecht Ingenieurbüro GmbH, Heidelberg wird, wie in der 

Beschlussvorlage dargestellt, mit den weiteren benötigten Leistungsphasen der HOAI 5 

von ca. 15.500,  
 
3.  
 
4. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über den Investitionsauftrag I 54100008160 

 
 
Die entsprechenden Mittel sind für den Haushalt 2022 angemeldet. 

 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Bei dieser Baumaßnahme ist keine Klimarelevanz zu erwarten. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
1. Ausgangslage 
 

a) Zur Stützung des Straßenkörpers der Zähringer Straße in Eberbach, Rhein-Neckar-
Kreis, befindet sich auf der östlichen Grenze der Flurstücke 11334 und 11331 eine 
Betonwinkelstützmauer aus Stahlbetonelementen (siehe Anlage 3). In Teilbereichen 
befindet sich auf dem Grundstück 11334 eine zweite Stützmauer. Diese besteht aus 
lose aufeinander gesetzten Natursteinen. 
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Unterlagen zur Gründung der bestehenden Mauern sind nicht vorhanden. 
Oberhalb der o. g. Flurstücke bildet sich zwischen Gehweg und Bordstein ein Spalt, 
der darauf schließen lässt, dass die vorhandenen Stützmauern keine ausreichende 
Tragfähigkeit haben. Die Natursteinmauer zeigt erhebliche Auswölbungen. 
Die Stadt Eberbach beauftragte daher die Albrecht Ingenieurbüro GmbH mit der 
Planung und Erneuerung der Betonwinkelstützmauer auf einer Teillänge von 30 m. 
Die Natursteinmauer ist auf einer Länge von 17,50 m zu erneuern. Siehe Anlage 1. 
 

b) Wie oben bereits beschrieben, sollen 30 m der vorhandenen Stahlbetonwand aus 
Fertigteilen abgebrochen werden und durch neue Fertigteile ersetzt werden. Die Höhe 
der Fertigteile liegt zwischen 1,1 m und 1,6 m. Die Natursteinmauer wird auf eine 
Länge von 17,5 m durch Winkelelemente (Mauerscheiben) ersetzt. Diese wird mit den 
vorhandenen Natursteinen verblendet. Die Höhe der Fertigteile liegt zwischen 1,0 m 
und 1,6 m. Alle Winkelelemente werden ca. 15 cm in den Boden eingebunden, sodass 
Sichthöhen zwischen 0,85 m und 1,45 m entstehen. Siehe Anlage 2. 
 

c) Die Entwurfsplanung liegt der Stadtverwaltung vor und soll nun freigegeben werden. 
 
 
 
2. Kostenberechnung 
 

Die Kosten für die anstehende Maßnahme wurden im Rahmen der Entwurfsplanung als 
Kostenberechnung zusammengestellt und stellen sich wie folgt dar: 
 
Baustelleneinrichtung  
Verkehrssicherung  
Erdarbeiten, Straßenaufbruch  
Randeinfassung und Stützwände  
Trockenmauer Aufsetzen 20.330  
Fahrbahn- und Wegeausbau  
Pflasterarbeiten und Baumschutzelemente  
Zaunarbeiten  
 
Zwischensumme 1  
zzgl. 19,0 % MwSt.                 
Zwischensumme 2  
Baunebenkosten  
 
Gesamtsumme  
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3. Vergabe von Ingenieurleistungen 
 

Weitere Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 5  8 und die örtliche Bauüberwachung 
zur Ausführung der Baumaßnahme Abfangung Straßenkörper Zähringer Straße sollen 
nun an das Ingenieurbüro Albrecht GmbH vergeben werden. 
 
Die Vergabe der Ingenieurleistungen wird auf Grundlage der HOAI 2021 erfolgen. 
 
Es sollen folgende wesentliche Leistungen beauftragt werden: 
 

 Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) 
 Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) 
 Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7) 
 Bauoberleitung (Leistungsphase 8) 
 Örtliche Bauüberwachung 

 
Für die Ingenieurleistungen wurde das Honorar entsprechend HOAI 2021 § 44 Abs. 2-4 
Honorarzone II, Mittelsatz gewählt. Die Nebenkosten werden mit 4% des Nettohonorars 
vergütet. 
 
Das Honorar für die Leistung wird entsprechend vorliegender Honorarermittlung auf ca. 

 
 
Die Vergabe erfolgt wie o. g. auf Basis der HOAI 2021, entsprechend ergeben sich die 
Kosten für die einzelnen Leistungsphasen. 
 
Die Ingenieurverträge werden auf Basis der entsprechenden kommunalen Vertragsmuster 
geschlossen. 

 
 

4. Finanzierung  
 

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über den Investitionsauftrag I 54100008160 
 

 
Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2022 eingestellt. 
 
Die Finanzierung ist damit gesichert. 
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5. Weitere Vorgehensweise 
 
Nach Freigabe der Entwurfsplanung soll die Maßnahme ausgeschrieben und umgesetzt 
werden.  
Die Eigentümer der betroffenen Flurstücke haben der Entwurfsplanung zugestimmt. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
 
 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1 
Anlage 2 
Anlage 3 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2021-310 
     
   Datum: 27.10.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
5. Teiländerung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 23 "Neuer Weg" Teilgebiet 
Einzelhandel der Stadt Eberbach 
a) Beschlussfassung zu Änderungen des Planentwurfes 
b) Billigung des geänderten Planentwurfes, einschließlich der örtlichen Bauvorschriften  
c) Erneute Beschlussfassung über die Offenlage des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 und  
§ 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 18.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Zur Fortführung des Aufstellungsverfahrens als Bebauungsplan nach § 2 des 
Baugesetzbuch (BauGB) wird beschlossen: 
 
1. 

Teilgebiet Einzelhandel, 5. Teiländerung und Erweiterung mit Erlass von Örtlichen 
Bauvorschriften 
 
Der am 25.03.2021 gefasste Satzungsbeschluss über die 5. Teiländerung und 
Erweiterun
der Örtlichen Bauvorschriften wird aufgehoben. 

 
2. Billigung des geänderten Bebauungsplanentwurfes einschließlich der örtlichen 

Bauvorschriften sowie des Entwurfes der Begründung  
 
Der Ent
Einzelhandel der Stadt Eberbach, wird in der geänderten Fassung zusammen mit den 
örtlichen Bauvorschriften einschließlich der Begründung gebilligt und erneut öffentlich 
ausgelegt. Die Offenlage erfolgt nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i. V. m.  
§ 4 a Abs. 3 Satz 1 des BauGB. Stellungnahmen sind nur zu den geänderten/ergänzten 
Teilen zugelassen. 

 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Keine Klimawirkung. 
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Gemäß der Klimawirkungsprüfung des ifeu-Instituts (Version 2.0) liegt keine Klimarelevanz 
vor, da es sich bei dem Vorhaben lediglich um die Änderung eines Bebauungsplans handelt 
und nicht etwa um ein konkretes Bauvorhaben. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangssituation  
 
Durch den Gemeinderat wurde am 28.01.2016 der Aufstellungsbeschluss für die  

Teilgebiet Einzelhandel der Stadt 
Eberbach, gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) gefasst, siehe Beschlussvorlage  
Nr. 2015-321/1.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der Eberbacher Zeitung und 
in der Rhein-Neckar-Zeitung am 08.07.2017 öffentlich bekanntgegeben. 
 
In der Folge wurden die frühzeitige Beteiligung, deren Abwägung (siehe Beschlussvorlage 
Nr. 2019-188 sowie zwei Offenlagen und deren Abwägung (siehe Beschlussvorlagen Nrn. 
2020-360 und 2021-047) durchgeführt. Der Gemeinderat fasste in seiner öffentlichen Sitzung 
vom 25.03.2021 den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie den örtlichen 
Bauvorschriften (siehe Beschlussvorlage Nr. 2021-048). 
 
Mit Schreiben vom 06.05.2021 wurde der Antrag auf Genehmigung des Bebauungsplanes 
mit all seinen Bestandteilen beim zuständigen Baurechtsamt beim Landratsamt des Rhein-
Neckar-Kreises zur Genehmigung gestellt. 
 
Mit Schreiben vom 06.08.2021 hat das Baurechtsamt mitgeteilt, dass eine Genehmigung des 
vorliegenden Bebauungsplanes zunächst nicht in Aussicht gestellt werden kann, da derzeit 
Punkte offen sind, welche einer Genehmigung entgegenstehen. Diese können mit der 
Durchführung einer erneuten Offenlage geheilt werden. Der Antrag auf Genehmigung wurde 
daher seitens der Stadt Eberbach schriftlich zurückgenommen. 
 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 25.03.2021 wurde neben der 
Beschlussfassung zu den eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Offenlage auch 
der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie den örtlichen Bauvorschriften gefasst. Da 
sich nochmals Änderungen am Bebauungsplan ergeben, ist dieser zunächst wieder 
aufzuheben und nach Durchführung der Offenlage und Abwägung der ggf. eingegangenen 
Stellungnahmen erneut zu fassen. 
 
 
2. Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 
 
Die erneute Offenlage mit Beteiligung der Behörden sowie der Öffentlichkeit soll gemäß  
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 des BauGB erfolgen. Hiermit können nunmehr 
Stellungnahmen auf die Änderungen /Ergänzungen des Bebauungsplanentwurfes 
beschränkt werden und nicht mehr, wie bei einer Regeloffenlage, auf den gesamten 
Bebauungsplanentwurf. 
 
 
3. Änderungen/Ergänzungen des Bebauungsplanentwurfes 
 
Seitens des Baurechtsamtes wurden mit Schreiben vom 06.08.2021 folgende 
Änderungen/Ergänzungen des Bebauungsplanentwurfes mitgeteilt: 
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a) Fehlende Planreife der 1. Änderung und Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
(FNP) der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (vVG) Eberbach-Schönbrunn 

 
Gemäß Beschluss des gemeinsamen Ausschusses der vVG Eberbach-Schönbrunn erfolgt 
die 1. Änderung und Berichtigung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren. Das 
Baurechtsamt hat angemerkt, dass hier die Planreife der Offenlage nach den §§ 3 und 4 
Abs. 2 des BauGB vorliegen müsste, um die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 

des FNP erfolgte zwischenzeitlich in der Zeit vom 04.10.2021 bis einschließlich 08.11.2021. 
 
b) Gewässerrandstreifen 
 
Gemäß § 38 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. § 29 Wassergesetz beträgt der 
Gewässerrandstreifen im Innenbereich 5 m. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht einen Gewässerrandstreifen in einer Breite von  
3,50 m bis 4,50 m entlang des Itterkanals vor und ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB als 
Fläche für die Wasserwirtschaft zeichnerisch festgesetzt. Die Unterschreitung des Abstandes 
des Gewässerrandstreifens entspricht nicht den gesetzlichen Vorschriften des 
Wassergesetzes. Es ist aus Sicht des Baurechtsamtes zudem fraglich, ob eine Festsetzung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB getroffen werden kann. Die Darstellung als Festsetzung ist 
daher zu streichen und die Begründung entsprechend anzupassen. 
 
Ebenso wären die dargestellten Baufenster dem geforderten Maß des 
Gewässerrandstreifens entlang des Itterkanals entsprechend anzupassen. 
 
c) Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind 
 
In den schriftlichen Festsetzungen sind Flächen, die von jeglicher Bebauung freizuhalten 
sind, auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB geregelt. Diese Festsetzung steht im 
Zusammenhang mit dem Gewässerrandstreifen und müsste daher entsprechend angepasst 
werden. 
 
d) Nächtliche Warenanlieferung 
 
In den schriftlichen Festsetzungen ist als Vorkehrung zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB geregelt, dass im 
Nachtzeitraum zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr eine Warenanlieferung im Bereich des 
Grundstückes Flurstück Nr. 6540 der Gemarkung Eberbach nicht zulässig ist. Nach  
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind nur bauliche oder technische Vorkehrungen festsetzbar. 
Städtebaulich nicht relevant und damit nicht festsetzbar sind allein auf das Verhalten oder 
Tätigkeiten von Menschen oder den Betrieb von Anlagen bezogene Regelungen oder 
Nutzungsbeschränkungen, z.B. die Betriebszeiten, wie etwa über die Anlieferung. Die 
Festsetzung ist daher zu streichen. 
 
e) Stellplätze 
 
In den örtlichen Bauvorschriften ist geregelt, dass Stellplätze, die im Bereich von 
altlastenverdächtigten Flächen oder Altlasten liegen oder an Bereiche angrenzen, die mit 
wassergefährdenden Stoffen belastet sind oder belasten sein könnten, nicht 
wasserdurchlässig hergestellt werden müssen. 
 
Nach der Stellungnahme des Wasserrechtsamtes, untere Bodenschutzbehörde, vom 
10.08.2020 müssen Flächen die mit wassergefährdeten Stoffen belastet sind oder belastet 
sein könnten, aus Sicht des Bodenschutzes wasserundurchlässig gestalten werden. 
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In Rahmen der Abwägung wurde dargelegt, dass die örtlichen Bauvorschriften entsprechend 
ergänzt werden. Jedoch entfällt durch die jetzige Festsetzung lediglich die Pflicht zur 
wasserdurchlässigen Gestaltung; eine Pflicht zur wasserundurchlässigen Gestaltung wird 
hingegen nicht begründet. Die Festsetzung ist vor diesem Hintergrund entsprechend zu 
überarbeiten. 
 
f) Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht entspricht nicht in Gänze der im Baugesetzbuch beschriebenen und 
vorgegebenen Form. Vor diesem Hintergrund wird dieser daher noch einmal überarbeitet. 
 
g) Satzungstext 
 
Der in § 3 der Satzung genannte Maßstab 1:500 des zeichnerischen Teils wurde nicht 
korrekt wiedergegeben und wäre auf den tatsächlichen Maßstab 1:1000 zu berichtigen. 
 
 
4. Billigung des geänderten Planentwurfes einschl. der örtlichen Bauvorschriften 

 
Es wird festgestellt, dass die unter Ziff. 3 genannten Gründe Anlass dazu geben, den Inhalt 

 
Teilgebiet Einzelhandel, zu ändern. Entsprechend der Bewertung der Verwaltung werden die 
aufgeführten Änderungen in den Planentwurf aufgenommen. Gemäß dem Beschlussantrag 

Einzelhandel, in der geänderten Fassung einschließlich der Begründung zuzustimmen. 
 
 
5. Erneute öffentliche Auslegung des geänderten Planentwurfes 

 
Die oben aufgeführten Änderungen in der Planung erfordern eine erneute Offenlage des 
Bebauungsplan-Entwurfes. Nach Billigung des geänderten Planentwurfes und der Satzung 
zum Erlass von örtlichen Bauvorschriften und der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 23 

ann erneut die 
öffentliche Auslegung des Planwerkes erfolgen. Wie bereits unter Ziffer 2 der 
Beschlussvorlage beschrieben soll die erneute Offenlage nach den Vorgaben der  
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB erfolgen. 
 
Die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange werden gemäß  
§ 4 Abs. 2 BauGB erneut beteiligt, wobei gleichzeitig mit dieser Beteiligung die Aufforderung 
zur Abgabe einer Stellungnahme zu den Änderungen/Ergänzungen nach § 4a Abs. 3 BauGB 
erfolgen wird. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt parallel im Sinne des § 3 Abs. 2 
BauGB. Auf den Sachverhalt des § 4a Abs. 3 BauGB ist in der Öffentlichen 
Bekanntmachung entsprechend hinzuweisen. 

 
 
6. Weiteres Verfahren 
 
Nach dem Ablauf der Frist für die erneute Offenlage des Planentwurfes wäre, sofern 
nochmals Anregungen oder Bedenken sowie sonstige Wünsche zu den 
Änderungen/Ergänzungen des Planentwurfes vorgebracht werden, über diese im Rahmen 
des Abwägungsvorganges durch Beschlussfassung im Gemeinderat zu entscheiden. 
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Der genannte Bebauungsplan wäre gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu beschließen. 
Als letzter Verfahrensschritt würde die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes anstehen. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1: Zeichnerischer Teil des 2. Offenlageentwurfes 
 
 
 
 
 
 

TOP 9 ö

49





P

P

Ba
hn

lin
ie

BusBus

Ba
hn

lin
ie

Gar

Gar

Whs

W
hs

Whs

Whs

Gar

Fab
r

W
hs

Gar

Whs

W
hs

Whs

Lagg

Whs

W
hs

W
hs

Whs

Gar

Gar

Gar

Gar

Whs

Whs

G
ar

Whs

Ga
r

Whs

Whs

Bt
rg

Gar

Gar

Lagg

Gar

Ghs

Whs

Whs

Whs

Gar

Gar

W
hs

Gar

Bt
rg

Whs

Gh
s

Whs

W
hs

Gths

Gar

Ghs

Whs

Ghs

Whs

Lagg

Gar

Ust

Whs
Whs

Whs

Whs

Whs

ar

La
gg

Btrg

Schu

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

Whs

Gar

Lagg

Whs

Gar

Gar

Whs

Ghs

W
hs

Lagg
Whs

Sch
u

Gar

Gar

Gar

Gar

Sc
hu

Whs

W
hs

Sch
u

Whs

Btrg

Gar

La
gg

Lagg

Gar

Whs

Whs

Whs

Gar

Tg
ar

Gar

Whs

Gar

Gar

Gar

Gths

Gar

WGhs

W
hs

Gar

Whs

Whs

Whs

Whs

Gar

Whs

Whs

G
ar

Gar

Whs

Whs

Gar

Whs

Whs

Ghs

W
hs

Gar

La
gg

Whs

Gar

Ghs

Whs

Gar

Gar

W

Whs

Sch
u

Vwg

Whs

Gar

Gar

Whs

W
ks

t

Gar

Tgar

Gar

Gar

W
hs

Gar

Whs

Whs

W
hs

Wkst

Whs

La
gg

Gar

Gar

Whs

W
hs

Whs

Ghs

W
hs

Sch
u

Gar

Gar

Ghs

Whs

W
hs

Gar

W
hs

W
hs

Whs

Ghs

Whs

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

Whs

Whs

Whs

Lagg

Whs

W
ks

t

Wkst

Sch
u

Gar

Stall

Gar

36

4

4

24

38

2

2/16

7

8

12

12

46

19

6

1

7

27

10

21

5/1

9

3

5132

29

9

40

11

1/1

23

15

42

47
/1

21

2

2

16

35

1

12

13

41

31

22

11

19

13

40

5

5/2 2

23

6

1

34

44

29

37

14

1

20

28

3

45

11

3

5

3

27

3

17

7

41
/1

6

12

4

2/1

25

3

7

30

9

49

33

2

10

1

38

10

17

6

26

8

42

33

8

9

31

5

5

2/2

5

3

15

47

4

5

13

2 
a

4

6

1

3

4/1

2

4

25

18

43

3 
a

8

Itte
r

6764/55

6524/7

5532/1

6451/2

5423

70
61

65
40
/1

6523/3

6764/12

5429

6764/17

6764/47

8625/21

551
8/1

5411/1

65
23
/1
7

5446

/44

6764/34

5420

6764/62

6764/14

53
97

/38

5415

65
24
/2
5

52
54

6764/53

/35

5516/1

6523/15

5438

6764/36

5413

5431

5525/1

6524/20

5539

6540/6

6742/3

5414

551

6764/49

6451/1

551
9/1

6764/59

6540

5434

5431/1
65
24
/1

5523/1

5527/1

/43

6451/3

6524/24

6524/12

6764/51

6524/15

5442

6764/4

5426

6451/4

64
51
/13

64
51
/1
1

8625/20

6800/1

6524/18

6729/3

6721/1

6519/5

5411

6524/8

6523/6

6764/39

6523/14

6608

/63

7074/24

/2
6

5513

5447

6764/61

8625/60

6764/65

5422

6608/13

6742/4

6764/52

6764/22

6608/12

6523/4

6519

/42

/2
7

67
64
/32

6764/33

5419

6729/6

/41

6524/23

65
23
/3
1

6453/8

5537/1

5536/1

6523/8

/2
3

64
51

6524/14

3/2

/2
5

67
64/

3

6453

65
23
/2
0

/16

64
51
/1
0

6523/18

5430

6764/35

5481

5524/1

/36

6764/60

6909

6764/24

5418

6540/4

/32

5370

6608/14

5460

6764/45

5441

6764/38

6608/8

6764/48

5535

6519/15

/21

5484

5443

660
8/1

9

6723/1

55

6800

5450

6519/8

/3
0

/9

6807/2

5377/6

64
52
/2
0

/2
4

5416

6453/5

6764/18

6764/66

67
08

6608/6

6742

55

54
27
/1

552
2/1

5428

552

5375

6524/26

5449

6725

5433/1

6764/46
6729/4

5444

5433

6764/37

653
3/3

65
24
/22

6764/54

64
51
/14

6608/21

5540

6764/11

65
23
/2
2

6523/7

5448

67
21

65
01
/1

5427/2

6524/16

6729

5445

6764/68

5425

5377/7

5528/1

6764/58

5437/1

/64

5482

/5

674
2/2

/37

6764/31

/40

6546

6764/13

5412

65
24
/2

5396/1

5427

5377/1

5517/1

64
51
/1
2

5428/1

547

6807/1

/34

5435

65
23
/5

5

6524/13

5437

6764/29

5430/1

/2
8

67
06

6807

5515/1

6729/5

5459

6523/19

5512

6729/1

/2
9

7074/6

65
19
/4

6742/1

6519/7

5439

6608/7

5510

5483

6742/5

65
23
/3
3

65
24
/1
7

6764/57

6764/30

6764/16

5532

5451

6726

6764/50

5533/1

5400/1

/9

64
53
/4

552
1/1

5440

54
00

5397/1

5417

6508

6764/15

6501

65
24
/5

64
51
/8

6764/56

6764/67

5429/1

6764/19

Quellenweg

N
eu

er
 W

eg
-N

or
d

Im kleinen Bruch

OhOh

Quellenweg

Li
nd

en
we

g

Li
nd

en
we

g

Im kleinen Bruch

65
40
/1

V

o

MI
0.45

II
0.9

F

o

MI IV
0.4 1.1

F

a2

GE -
0.7 1.0

GH max= 10,0 m

SO

SO

GE
0.7 1.0

a1

-0.7

a1

-0.7

GH max= 10,0 m

GH max= 10,0 m

a2

-

GH max= 10,0 m

Verbrauchermarkt
- Hauptsortiment
  Lebensmittel -

Verbrauchermarkt
- Hauptsortiment
  Lebensmittel -

Leitungsrecht zugunsten eines

Leitungsrecht zugunsten

eines Starkregenereignisses

Leitungsrecht zugunsten

der Stromversorgung

Starkregenereignisses

Sic
htd

rei
ec

k 5
/70

 m

V

03.04.2017

N

S T E R N E M A N N
U N D   G L U P
FREIE  ARCHITEKTEN UND STADTPLANER

E-MAIL:   INFO
TEL.: 0 72 61 / 94 34 0   FAX: 0 72 61 / 94 34 34
Z W I N  G E R  G A S S E 1 0     74 8 8 9 S I  N S H  E I M

STERNEMANN - GLUP . DE@

Legende

1.3.1

1.4.1

2.4.

2.5. Satteldach und versetztes Pultdach (Versatz max. 1.50 m), Gradangaben in A.T.

2.6. Flachdach

2.7. Pultdach

2.8.

3.2. abweichende Bauweise, siehe schriftliche Festsetzungen

4.2.

4.3.    

4.4.1 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

6.1.

6.1.1. Unterstufe als elektrisches Werk

7.1. unterirdische Stromleitung

8.1.                            Leitungsrecht zugunsten siehe Planeinschrieb

9.1 Itter, Kanal

9.2

    

11. Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des

11.1

12.1.                           siehe Ziffer 7 der Schriftlichen Festsetzungen

      

13.1   

13.2   

14
    

z.B. 0.45

z.B. 0.9

II/IV

MI

V

(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I. S. 3786), die Landesbauordnung von

 das
Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl.I S. 1057).

A.                    Verfahren

I.                    

                       
                       

II.                   
in den Eberbacher Nachrichten sowie der Rhein-Neckar-Zeitung am 20.04.2019 in der Zeit vom

III.                  

                      

IV.                   
                       

V.                    
                       
                       

                       
                       

                       Er ist unter Beachtung der Verfahrensvorschriften zustandegekommen und wird
                      hiermit ausgefertigt.

                        Eberbach , .................

                        ..................................................
                       

VI.                   
                       

Stadt Eberbach

Bebauungsplan Nr. 23
"Neuer Weg"

Teilgebiet Einzelhandel

GH max

S

F

P

o

a

GE

07.05.2018

Vk max

SO

21.01.2019

26.09.2019

08.04.2020

26.05.2020

17.12.2020

Anlage 1
TOP 9 ö A

51





Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2021-284 
     
   Datum: 06.10.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Integriertes gesamtstädtisches Entwicklungskonzept 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 18.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat beschließt den als Anlage 1 beigefügten Entwurf als integriertes 
gesamtstädtisches Entwicklungskonzept der Stadt Eberbach. 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Das integrierte gesamtstädtische Entwicklungskonzept dient der Stadt Eberbach dazu, 
vorhandene Potenziale zu nutzen und weiter zu stärken. Dort finden sich Hinweise zu 
Zielsetzungen der Stadt Eberbach hinsichtlich der konsequenten Umsetzung der 
ambitionierten Klimaschutzziele.  
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 
In der Vergangenheit wurden bisher verschiedene Sanierungsmaßnahmen im Bereich der 
Kernstadt Eberbachs durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Hier wären z.B. die 
Sanierungsgebiete -  
 
Die Programme für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung werden jährlich vom 
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg ausgeschrieben. Hierbei werden die 
Fördervoraussetzungen bekannt gegeben. Nach den gesetzlichen Vorgaben, ist für eine 
Aufnahme in die Programme der Städtebauförderung das Vorliegen eines vom Gemeinderat 
beschlossenen integrierten gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes erforderlich. 
 
Der Gemeinderat der Stadt Eberbach hat aufgrund der Fördervoraussetzungen mit 
Beschluss vom 25.07.2019 das Planungsbüro Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH 
(WHS), Ludwigsburg mit der Ausarbeitung eines integrierten gesamtstädtischen 
Entwicklungskonzepts beauftragt. 
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 2 

 
2. Integriertes gesamtstädtisches Entwicklungskonzept 
 
Das Stadtentwicklungskonzept stellt den aktuellen Entwicklungsstand der Stadt Eberbach im 
Hinblick auf städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Belange dar und analysiert diesen. 
Auf dieser Grundlage wurden Zielkonzepte, Maßnahmen und Handlungsziele von der Stadt 
Eberbach in Zusammenarbeit mit der WHS erarbeitet. 
 
Wesentliche Aspekte bei der Erstellung waren hierbei die Beteiligung des Gemeinderates 
sowie der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Der Gemeinderat wurde in Form einer Klausurtagung, die am 23.01.2020 im Rathaus 
stattgefunden hat, beteiligt. Hier wurde dem Gemeinderat der Ablauf sowie der Inhalt und 
das Ziel des Stadtentwicklungskonzeptes vorgestellt. Im Anschluss erarbeitete der 
Gemeinderat zu verschiedenen Themenfeldern die Stärken/ Schwächen und Ziele/ 
Maßnahmen, welche auf den Seiten 52 ff. des beigefügten Entwurfes entnommen werden 
können. 
 
Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wurde coronabedingt in Form einer Online-
Befragung durchgeführt. Die öffentlichen Bekanntmachungen fanden hierzu am 23.05., 
30.05. und 27.06.2020 statt. Die Online-Befragung wurde im Zeitraum vom 01.06.2020 bis 
zum 19.07.2020 durchgeführt. Die Umfrage wurde in die Themenfelder, die zuvor in der 
Klausurtagung durch den Gemeinderat erarbeitet worden waren, Mobilität und Verkehr, 
Natur, Umwelt und Klima, Wirtschaft und Einzelhandel, Städte- und Wohnungsbau/ Wohnen, 
Digitalisierung, Tourismus, Freizeit und Erholung sowie Soziales und Kultur eingeteilt. Die 
Bürgerinnen und Bürger hatten die Möglichkeit ihre Ideen, Anregungen und Wünsche zum 
Stadtentwicklungsprozess der Stadt Eberbach einzubringen. An der Befragung haben 
insgesamt 1.065 Personen teilgenommen, was eine erfreulich hohe Beteiligung darstellt. 
Eine Zusammenfassung der Bürgerbefragung kann der Seite 80 des Konzeptes entnommen 
werden. Im Wesentlichen wurden der derzeitige Zustand mit seinen Stärken und Schwächen 
sowie die Potentiale und Risiken der künftigen Entwicklung aufgeführt.  
 
Im Anschluss wurden die Ergebnisse von der WHS dazu verwendet, Handlungsfelder, Ziele 
und Maßnahmen auszuarbeiten. Hier wurden die Ergebnisse der Klausurtagung sowie der 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zusammengefasst und berücksichtigt. Die 
Schwerpunkte des Stadtentwicklungskonzeptes wurden auf die Kernstadt Eberbachs sowie 
dem zentralen Stadtteil Neckarwimmersbach gesetzt. 
 
Die Handlungsfelder mit Ihren Zielen und Empfehlungen für mögliche Maßnahmen zur 
Zielerreichung werden im beigefügten Entwurf ab Seite 88 ff. aufgeführt. Es wurden die 
verschiedenen Leitsätze in die unten genannten Handlungsfelder aufgenommen und 
priorisiert. Eine Übersicht kann den Seiten 109 - 110 des Entwurfes entnommen werden.  
 
 

verschiedenen Handlungsfelder benannt:  
 

Handlungsfeld Maßnahme 
Stadtentwicklung, 
Wohnungsbau und 
Stadtbild 

- Umgestaltung der Bahnhofstraße 
- Bahnhofsvorplatz neu gestalten 
- Aufenthaltsqualität am Neckar schaffen und an die 

Innenstadt anbinden 
- Koordinierter Einsatz von Sanierungsgebieten 
- Altstadt als Wohnstandort stärken 
- Nachnutzung Dr. Schmeißer-Stift 
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Wirtschaft und Handel - Stärkung des Einzelhandelsstandortes Bahnhofstraße 
- Gezielte Erweiterung des Einzelhandelsangebotes und 

Ansiedlung von Frequenzbringern 
- Aktivierung innerstädtischer Potenzialflächen (insb. 

Postareal und ehemals Tengelmann) 
Mobilität und Verkehr - Aufwertung des Angebotes im ÖPNV 

- Ausbau und Schaffung sicherer Fuß- und Radwege 
- Parkraumkonzept Innenstadt 
- Gefahrenstelle Turnplatz umgestalten oder vermeiden 

Bildung und Kultur, 
demografischer Wandel 
und soziales Miteinander 

- Schaffung von Tagespflegeplätzen 
- Aktive Förderung kultureller Einrichtungen 

Naherholung, Freizeit und 
Tourismus 

- Schaffung attraktiver Übernachtungsmöglichkeiten 
- Neckarufer neu gestalten und aufwerten 

Digitalisierung - Flächenhafte Mobilfunk- und Breitbandversorgung 
Umwelt- und Klimaschutz - Umsetzung und ggf. Aktualisierung des vorhandenen 

Klimaschutzkonzeptes 
- Einrichtung von Sanierungsgebieten zur Förderung 

energetischer Sanierung des Gebäudebestandes 
- Förderung des Waldumbaus 
- Innenentwicklung zum Schutz naturnaher 

Landschaftselemente 
 
Den Mitgliedern des Gemeinderates, der Ortsvorsteherin und den Ortsvorstehern sowie den 
Bezirksbeiratsvorsitzenden wurde der Entwurf des integrierten gesamtstädtischen 
Entwicklungskonzeptes am 04.08.2021 zur Verfügung gestellt und mit Frist bis zum 
17.09.2021 um Rückmeldung gebeten. Es wurden keine Bedenken oder Anregungen 
vorgetragen. 
 
 
3. Weitere Vorgehensweise 
 
Zum Abschluss des Verfahrens müsste nun das integrierte gesamtstädtische 
Entwicklungskonzept durch den Gemeinderat beschlossen werden.  
 
Mit Beschluss des Gemeinderates kann dieses öffentlich bekannt gemacht werden und tritt 
mit seiner Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2021-286/1 
     
   Datum: 15.11.2021 
 
 

Beschlussvorlage 
 
  
Neufassung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Eberbach 
(Abwassersatzung) 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Der beigefügte Entwurf (Anlage 2) zur Neufassung der Satzung der Stadt Eberbach über 

die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) wird als Satzung beschlossen. 
 

2. Mit in Krafttreten der Neufassung der Satzung der Stadt Eberbach über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) tritt die Satzung der Stadt Eberbach über die 
öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 20.12.2001 mit all ihren 
Änderungssatzungen außer Kraft. 

 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Keine Auswirkungen. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 

1. Ausgangslage 
 
Derzeit verfügt die Stadt Eberbach über eine Satzung zur öffentlichen Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung).  
Diese hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 20.12.2001 als Neufassung der Satzung der 
Stadt Eberbach über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) beschlossen. 
Diese trat nach öffentlicher Bekanntmachung am 01.01.2002 in Kraft.  
 
In der Folge wurden vom Gemeinderat in seinen öffentlichen Sitzungen mehr als 10 
Änderungssatzungen beschlossen. Wesentliche Änderungen erfolgten aufgrund der 
jährlichen Gebührenkalkulation sowie der Einführung der gesplitterten Abwassergebühr. 
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2. Entwurf der Neufassung  
 
Da bereits neben der Urfassung aus dem Jahr 2002 mehr als 10 Änderungssatzungen 
bestehen, soll keine weitere Änderungssatzung vorgenommen werden, sondern eine 
Neufassung der Abwassersatzung erfolgen. Dies dient vor allem dem besseren Verständnis 
bei den Bürgerinnen und Bürgern. Des Weiteren entspricht die Satzung der Stadt Eberbach 
über die öffentliche Abwasserbeseitigung derzeit nicht in allen Teilen dem aktuellen 
Satzungsmuster des Gemeindetages Baden-Württemberg.  
 
Eine Gegenüberstellung der Mustersatzung des Gemeindetages Baden-Württemberg zur 
aktuellen Satzung sowie zur geplanten Neufassung der Abwassersatzung kann der Anlage 1 
entnommen werden.  
 
Die wesentlichen Änderungen der aktuellen Fassung zur Neufassung der Abwassersatzung 
werden in der Anlage 1 in der Spalte „Kommentierung“ näher bzw. ausführlich erläutert. 
Überwiegend zur Rechtssicherheit wurde in großen Teilen das durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde empfohlene Satzungsmuster des Gemeindetages Baden-
Württemberg übernommen. 
 
 

3. Weitere Vorgehensweise 
 

Die Neufassung der Satzung der Stadt Eberbach über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung) soll nach erfolgter Bekanntmachung in der Eberbacher Zeitung sowie der 
Rhein-Neckar-Zeitung – Eberbacher Nachrichten am 1. Januar 2022 in Kraft treten. 
Gleichzeitig soll die Satzung der Stadt Eberbach über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung) vom 20.12.2001 mit all ihren späteren Änderungen außer Kraft treten. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
1-2 
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Stadt Eberbach 
RHEIN-NECKAR-KREIS 

- Entwurf -
Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

der Stadt Eberbach 

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) i.d.F. vom 
03.12.2013 (GBl. 389), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GBl. 
S. 1233 ,1248) und der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. 2000, 581, ber. S.698) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. 1095, 1098) i.V.m. den §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) i.d.F. vom 17.03.2005 (GBl.
2005, 206), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GBl. S. 1233,
1249) hat der Gemeinderat der Stadt Eberbach am 25.11.2021 folgende Satzung beschlos-
sen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Öffentliche Einrichtung 

1) Die Stadt Eberbach betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwassers
als eine öffentliche Einrichtung (öffentliche Abwasserbeseitigung).

2) Als angefallen gilt Abwasser, das

a) über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentliche Abwasseranlage ein-
geleitet wird (zentrale Abwasserbeseitigung);

b) in Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben gesammelt wird (dezentrale Abwas-
serbeseitigung) oder

c) zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht (angeliefert) wird.

3) Die Stadt kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen
lassen.

4) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen Ab-
wasseranlagen besteht nicht.

§ 2
Begriffsbestimmungen 

1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen
Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit
zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus
dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser
(Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behan-
deln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten.

2) Die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung umfasst alle Abwasseranlagen mit dem
Zweck, das im Stadtgebiet angefallene Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehand-
lungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öffentliche (zentrale) Abwasseranlagen sind
insbesondere die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur Ableitung von Grund- und Drainage-
wasser, durch die die öffentlichen Abwasseranlagen entlastet werden, Regenrückhalte-
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becken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, Retentionsbodenfilter, Abwasser-
pumpwerke, Kläranlagen und Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlags-
wasser (u. a. Mulden- und Rigolensysteme, Sickermulden/-teiche/-schächte), soweit sie 
nicht Teil der Grundstücksentwässerungsanlage sind, sowie offene und geschlossene 
Gräben, soweit sie von der Stadt zur öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden. 
Zu den öffentlichen (zentralen) Abwasseranlagen gehört auch der Teil der Hausan-
schlussleitung, der im Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft 
(Grundstücksanschluss). 

3) Die dezentrale Abwasserbeseitigung umfasst die Abfuhr und die Beseitigung des
Schlamms aus Kleinkläranlagen sowie des Inhalts von geschlossenen Gruben eischließ-
lich der Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs dieser Anlagen durch die Stadt
oder durch den von ihr nach § 56 Satz 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beauftragten
Dritten. Zu den öffentlichen (dezentralen) Abwasseranlagen gehören alle Vorkehrungen
und Einrichtungen für die Abfuhr und die Behandlung von Abwasser aus geschlossenen
Gruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (Hauskläranlagen) außerhalb des zu
entwässernden Grundstücks.

4) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbe-
handlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage
dienen. Für den Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung gehören hierzu insbesonde-
re Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser
dem Grundstücksanschluss zuführen (Grundleitungen), Prüfschächte sowie die sich auf
privaten Grundstücken befindlichen Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwässe-
rung. Für den Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung gehören hierzu insbesonde-
re Kleinkläranlagen (Hauskläranlagen) und geschlossene Gruben, einschließlich Zube-
hör, innerhalb des zu entwässernden Grundstücks.

5) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen in den öffentli-
chen Kanal. Drosseleinrichtungen dienen der vergleichsmäßigen und reduzierten (ge-
drosselten) Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal; sie sind so auszulegen,
dass eine Einleitung nur in Ausnahmesituationen (zum Beispiel Starkregen) erfolgt.

II. Anschluss und Benutzung

§ 3
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss zur Benutzung 

1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Be-
stimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen
Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grund-
stücken anfallende Abwasser der Stadt im Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu
überlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des
Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers.

2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nutzung
eines Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen.

3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffentlichen
Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage
erst nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb
von sechs Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschließen.
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4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der öf-
fentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen 
Wohls geboten ist. 

§ 4 
Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächste öffentliche Abwasseranlage 
technisch unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für 
die öffentliche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann die Stadt verlangen oder gestatten, 
dass das Grundstück an eine andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird. 

2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht hergestellt, 
kann die Stadt den vorläufigen Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage 
gestatten oder verlangen. 

§ 5 
Befreiungen 

1) Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwasser-
beseitigung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 46 
Abs. 5 Satz 1 WG der nach § 3 Abs.1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solan-
ge zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen seines die öffentlichen 
Belange überwiegenden privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers 
nicht zugemutet werden kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 

2) Im Rahmen der dezentralen Abwasserbeseitigung wird der nach § 3 Abs.1 u. 2 Verpflich-
tete auf Antrag von der Benutzung der städtischen Abfuhr des Schlamms bzw. Abwas-
sers insoweit und solange befreit, als er selbst eine ordnungsgemäße Abfuhr des auf 
seinem Grundstück anfallenden Schlamms bzw. Abwassers sicherstellen kann. Der Stadt 
ist auf Verlangen die ordnungsgemäße Abfuhr nachzuweisen. 

§ 6 
Allgemeine Ausschlüsse 

1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die 
Reinigungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, die öffentlichen Ab-
wasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschwe-
ren oder gefährden können, oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen arbeitenden 
Personen oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und 
Dämpfe. 

2) Insbesondere sind ausgeschlossen: 

1. Stoffe - auch im zerkleinerten Zustand-, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in 
den öffentlichen Abwasseranlagen führen können (z.B. Kehricht, Schutt, Asche, Zell-
stoffe, Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenabfälle, Schlachtab-
fälle, Haut- und Lederabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und 
hefehaltige Rückstände); 
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2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (z.B. Benzin, Heizöl, 
Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Res-
te von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut, mit Krankheits-
keimen behaftete oder radioaktive Stoffe), sowie Arzneimittel; 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke; 

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (z.B. milchsaure Konzentrate, Kraut-
wasser); 

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann; 

6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht; 

7.
-

- -

3) Die Stadt kann im Einzelfall über die nach Absatz 2 einzuhaltenden Anforderungen hin-
ausgehende Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen Abwas-
seranlagen erforderlich ist. 

4) Die Stadt kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme 
im Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antragsteller eventuell entste-
hende Mehrkosten übernimmt. 

§ 7 
Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

1) Die Stadt kann im Einzelfall Abwasser von der öffentlichen Abwasserbeseitigung aus-
schließen, 

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den Anfallort oder 
wegen der Art oder Menge des Abwassers unverhältnismäßig hohen Aufwand verur-
sachen würde; 

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit häusli-
chen Abwässern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann. 

2) Die Stadt kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss und die Benutzung gestatten, 
wenn der Grundstückseigentümer die für den Bau und Betrieb der öffentlichen Abwas-
seranlagen entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen angemessene Si-
cherheit leistet. 

3) Schließt die Stadt in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, bedarf dies der Zu-
stimmung der Wasserbehörde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG). 
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§ 8 
Einleitungsbeschränkungen 

1) Die Stadt kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer Vorbehandlung oder 
Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies insbeson-
dere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige öf-
fentliche Belange erfordert. 

2) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an eine öffentli-
che Kläranlage angeschlossen sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung eingeleitet 
werden. 

3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt und von sonsti-
gem Wasser bedarf der schriftlichen Genehmigung der Stadt. 

§ 9 
Eigenkontrolle 

1) Die Stadt kann verlangen, dass auf Kosten des Verpflichteten (§ 3 Abs.1 und 2) Vorrich-
tungen zur Messung und Registrierung der Abflüsse und der Beschaffenheit der Abwäs-
ser sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in die Grundstücksentwässerungsanlage 
eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem Grundstück angebracht, betrieben 
und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. 

2) Die Stadt kann auch verlangen, dass eine Person bestimmt wird, die für die Bedienung 
der Anlage und für die Führung des Betriebstagebuchs verantwortlich ist. Das Betriebs-
tagebuch ist mindestens drei Jahre lang, vom Datum der letzten Eintragung oder des 
letzten Beleges an gerechnet, aufzubewahren und der Stadt auf Verlangen vorzulegen. 

§ 10 
Abwasseruntersuchungen 

1) Die Stadt kann beim Verpflichteten Abwasseruntersuchungen vornehmen. Sie bestimmt, 
in welchen Abständen die Proben zu entnehmen sind, durch wen sie zu entnehmen sind 
und wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 20 Abs.2 entsprechend. 

2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der Ver-
pflichtete diese unverzüglich zu beseitigen. 

§ 11 
Grundstücksbenutzung 

Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 93 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) durch die Stadt verpflichtet werden, für Zwecke der öffentlichen Ab-
wasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen einschließlich Zubehör zur Ab- und Fortleitung 
von Abwasser über ihre Grundstücke gegen Entschädigung zu dulden. Die Grundstücksei-
gentümer haben insbesondere den Anschluss anderer Grundstücke an die Anschlussleitung 
zu ihren Grundstücken zu dulden. 
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III. Grundstücksanschlüsse, 
        Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 12 
Grundstücksanschlüsse 

(1) Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich von der Stadt hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

(2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung werden nach An-
hörung des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen 
von der Stadt bestimmt. Die Stadt stellt die für den erstmaligen Anschluss eines Grund-
stücks notwendigen Grundstücksanschlüsse bereit; diese Kosten sind durch den Teilbe-
trag für den öffentlichen Abwasserkanal (§ 33 Abs. 1 Nr. 1) abgegolten. 

(3) Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen 
wird, erhält einen Grundstücksanschluss; werden Grundstücke im Trennverfahren ent-
wässert, gelten die beiden Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die Stadt kann 
mehr als einen Grundstücksanschluss herstellen, soweit sie es für technisch notwendig 
hält. In besonders begründeten Fällen (z.B. Sammelgaragen, Reihenhäuser) kann die 
Stadt den Anschluss mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksan-
schluss vorschreiben oder auf Antrag zulassen. 

§ 13 
Sonstige Anschlüsse 

1) Die Stadt kann auf Antrag des Grundstückseigentümers weitere Grundstücksanschlüsse 
sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Grundstücks-
anschlüsse gelten auch Anschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitrags-
schuld (§ 33) neu gebildet werden. 

2) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
in Absatz 1 genannten Grundstücksanschlüsse hat der Grundstückseigentümer der Stadt 
zu erstatten. 

3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksan-
schlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

§ 14 
Private Grundstücksanschlüsse 

1) Private Grundstücksanschlüsse sind vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten zu 
unterhalten, zu ändern, zu erneuern und zu beseitigen. 

2) Entspricht ein Grundstücksanschluss nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen 
der Stadt, und verzichtet der Grundstückseigentümer schriftlich auf seine Rechte an der 
Leitung, so ist der Grundstücksanschluss auf sein Verlangen von der Stadt zu überneh-
men. Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich.  
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3) Unterhaltungs-, Änderungs-, Erneuerungs- und Beseitigungsarbeiten an privaten Grund-
stücksanschlüssen (Abs. 1) sind der Stadt vom Grundstückseigentümer mindestens 14 
Tage vorher anzuzeigen. 

§ 15 
Genehmigungen 

1) Soweit Grundstücke an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen werden sollen, 
bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Stadt: 

a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie de-
ren Änderung; 

b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Benutzung. 

Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich 
oder befristet ausgesprochen. 

2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z.B. über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich. 

3) Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der anfallenden Ab-
wässer, die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Bemessung der Anlagen er-
sichtlich sein. Außerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

- Lageplan im Maßstab 1:500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück beste-
hender Gebäude, der Straße, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, 
der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weite-
ren Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben, usw.; 
  

- Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschließen-
den Gebäude im Maßstab 1:100, mit Einzeichnung der anzuschließenden Entwässe-
rungsteile, der Dachableitung und aller Entwässerungsleitungen unter Angabe des 
Materials, der lichten Weite und der Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse; 

- Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1:100 in der Rich-
tung der Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Di-
mensionen und der Gefälleverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungsanlage 
und des Straßenkanals, bezogen auf Normalnull). Die zur Anfertigung der Pläne er-
forderlichen Angaben (Höhenlage des Straßenkanals, Lage der Anschlussstelle und 
Höhenfestpunkte) sind bei der Stadt einzuholen. Dort sind auch Formulare für die 
Entwässerungsanträge erhältlich. 

§ 16 
Regeln der Technik 

Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik 
sind insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unter-
haltung von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde 
durch öffentliche Bekanntmachung einführt. Von den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik kann abgewichen werden, wenn den Anforderungen auf andere Weise ebenso wirk-
sam entsprochen wird. 
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§ 17 
Herstellung, Änderung und Unterhaltung  
der Grundstücksentwässerungsanlagen 

1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer auf seine Kos-
ten herzustellen, zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und nach Bedarf gründlich zu 
reinigen. 

2) Die Stadt kann, zusammen mit dem Grundstücksanschluss, einen Teil der Grundstück-
sentwässerungsanlage, vom Grundstücksanschluss bis einschließlich des Prüfschachts, 
herstellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kosten hat der Grundstückseigen-
tümer zu tragen. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. 

3) Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszuführen. Der 
letzte Schacht mit Reinigungsrohr (Prüfschacht) ist so nahe wie technisch möglich an die 
öffentliche Abwasseranlage zu setzen; er muss stets zugänglich und bis auf Rückstau-
ebene (§ 18 Abs. 4) wasserdicht ausgeführt sein. 

4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage  auch vorübergehend  außer Betrieb ge-
setzt, so kann die Stadt den Grundstücksanschluss verschließen oder beseitigen. Die 
Kosten trägt der Grundstückseigentümer. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Stadt kann 
die in Satz 1 genannten Maßnahmen auf den Grundstückseigentümer übertragen. 

§ 18 
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte,  

Rückstausicherung 

1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie 
Öle oder Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Ab-
scheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden Schlamm-
fängen) einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit 
den dazugehörenden Schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer in regelmäßi-
gen Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. 
Bei schuldhafter Säumnis ist er der Stadt gegenüber schadensersatzpflichtig. Für die 
Beseitigung/Verwertung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften über die Ab-
fallentsorgung. 

2) Die Stadt kann vom Grundstückseigentümer im Einzelfall den Einbau und den Betrieb 
einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für die Ableitung des Abwassers not-
wendig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen auf Grundstücken, die an Abwasserdrucklei-
tungen angeschlossen werden. § 16 bleibt unberührt. 

3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen sowie Handtuch-
spender mit Spülvorrichtung dürfen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen ange-
schlossen werden. 

4) Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesonde-
re Toiletten mit Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken, die 
tiefer als die Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung 
(Rückstauebene) liegen, müssen vom Grundstückseigentümer auf seine Kosten gegen 
Rückstau gesichert werden. Im Übrigen hat der Grundstückseigentümer für rückstau-
freien Abfluss des Abwassers zu sorgen. 
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§ 19 
Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen 

Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich außer Betrieb 
zu setzen, sobald das Grundstück über eine Abwasserleitung an eine öffentliche Kläranlage 
angeschlossen ist. Die Kosten für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer selbst.

§ 20 
Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen,  

Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster 

1) Vor der Abnahme durch die Stadt darf die Grundstücksentwässerungsanlage nicht in 
Betrieb genommen werden. Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit 
den Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den ausführenden Unternehmer 
nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der 
Arbeiten. 

2) Die Stadt ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Die Grund-
stückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absätze 1 und 2) sind verpflichtet, die Prüfun-
gen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwassers 
notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festgestellt, hat 
sie der Grundstückseigentümer unverzüglich zu beseitigen. 

4)

-

§ 21 
Dezentrale Abwasseranlagen 

1) Die ordnungsgemäße Wartung der Kleinkläranlagen ist vom Grundstückseigentümer 
gegenüber der Stadt jährlich durch die Vorlage der Bescheinigung eines Fachbetriebes 
oder Fachmannes nachzuweisen. 

2) Die Entsorgung der dezentralen Abwasseranlagen (Abwässer) erfolgt regelmäßig durch 
die Stadt oder einem von ihr beauftragten Dritten, mindestens jedoch in den von der 
Stadt für jede Kleinkläranlage und geschlossene Grube unter Berücksichtigung der Her-
stellerhinweise, der DIN 4261, den Bestimmungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
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lassung sowie der wasserrechtlichen Entscheidung festgelegten Abstände oder zusätz-
lich nach Bedarf. 

3) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den etwaigen Bedarf für eine Entleerung vor 
dem für die nächste Leerung festgelegten Termin anzuzeigen. Die Anzeige hat für ge-
schlossene Gruben spätestens dann zu erfolgen, wenn diese bis auf 50 Zentimeter unter 
Zulauf angefüllt sind. 

4) Die Stadt kann die dezentralen Abwasseranlagen auch zwischen den nach Absatz 2 
festgelegten Terminen und ohne Anzeige nach Absatz 3 entsorgen, wenn aus Gründen 
der Wasserwirtschaft ein sofortiges Leeren erforderlich ist. 

5) Der Grundstückseigentümer ist dafür verantwortlich, dass die dezentralen Abwasseran-
lagen jederzeit zum Zwecke des Abfahrens des Abwassers zugänglich sind und sich der 
Zugang in einem verkehrssicheren Zustand befindet. 

6) Zur Entsorgung der dezentralen Abwasseranlagen ist den Beauftragten der Stadt unge-
hindert Zutritt zu allen Teilen der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben zu gewäh-
ren. 

IV. Abwasserbeitrag 

§ 22 
Erhebungsgrundsatz 

Die Stadt erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Anschaffung, Herstellung 
und den Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag. 

§ 23 
Gegenstand der Beitragspflicht 

1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können. Erschlos-
sene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, 
unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwicklung der Stadt zur Bebauung anstehen. 

2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen tatsächlich angeschlossen, so 
unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht erfüllt sind. 

§ 24 
Beitragsschuldner 

1) Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, wer im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe (Zustellung) des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des Grund-
stücks ist. 

2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stel-
le des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; 
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bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum mehre-
rer Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig. 

4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 2 auf dem 
Erbbaurecht und auf dem Wohnungs- oder dem Teileigentum. 

§ 25 
Beitragsmaßstab 

Beitragsmaßstab für den Abwasserbeitrag ist die zulässige Geschossfläche und die Grund-
stücksfläche. Die zulässige Geschossfläche eines Grundstücks wird nach Maßgabe der 
Bestimmungen der §§ 26 bis 30 ermittelt. Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nach-
kommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

§ 26 
Grundstücksfläche 

1) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung 
der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist, 

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht be-
steht oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücks-
fläche bis zu einer Tiefe von 50 Meter von der der Erschließungsanlage zugewandten 
Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Be-
grenzung hinaus oder sind Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grund-
stückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der 
baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Be-
stimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch angelegte 
Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen. 

2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleibt unberührt. 

§ 27  
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Ge-

schossflächenzahl, die Geschossfläche oder eine Baumassenzahl festsetzt 

1) Als zulässige Geschossfläche gilt die mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschoss-
flächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche (§ 26). Setzt der Bebauungsplan die Größe 
der Geschossfläche fest, gilt diese als zulässige Geschossfläche. Ist im Einzelfall eine 
größere Geschossfläche genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. 

2) Weist der Bebauungsplan statt einer Geschossflächenzahl oder der Größe der Ge-
schossfläche eine Baumassenzahl aus, so ergibt sich die Geschossflächenzahl aus der 
Teilung der Baumassenzahl durch 3,5. Ist eine größere Baumasse genehmigt, so ergibt 
sich die zulässige Geschossfläche aus der Teilung dieser Baumasse durch 3,5. Das Er-
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gebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

3) Kann die im Bebauungsplan festgesetzte Geschossflächenzahl bzw. die zulässige Ge-
schossfläche oder Baumassenzahl aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Baubeschrän-
kung nicht verwirklicht werden, ist die tatsächlich verwirklichbare Geschossfläche oder 
Baumasse maßgebend. Abs.1 Satz 3 gilt entsprechend. 

4) Ist im Bebauungsplan neben der Zahl der zulässigen Vollgeschosse (Geschosszahl) nur 
die Größe der überbaubaren Grundfläche festgesetzt, so ergibt sich die Geschossflä-
chenzahl aus der Vervielfachung der überbaubaren Grundfläche (Grundflächenzahl) mit 
der zulässigen Geschosszahl. 

5) Ist im Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht eine größere Geschossfläche vorhan-
den, so ist diese anstelle des sich nach Abs.1 ergebenden Wertes zugrunde zu legen. 

§ 28 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 
für die keine Planfestsetzung i.S. des § 27 besteht 

1) In unbeplanten bzw. in beplanten Gebieten, für die ein Bebauungsplan keine Festsetzun-
gen nach § 27 enthält, ist als Geschossflächenzahl 70 % der für das jeweilige Baugebiet 
nachfolgend genannten höchstzulässigen GFZ maßgebend 

VG GFZ
1. in Kleinsiedlungsgebieten bei 1 0,3

2 0,4

2. in reinen Wohngebieten
allgemeinen Wohngebieten
Misch- u. Ferienhausgebieten bei

1 0,5
2 0,8
3 1,0
4 u. 5 1,1
6 u. mehr 1,2

3. in besonderen Wohngebieten bei 1 0,5
2 0,8
3 1,0
4 u. 5 1,1
6 u. mehr 1,2

4. in Dorfgebieten bei 1 0,5
2 0,8

5. in Kern-, Gewerbe-, und Industrie   
           gebieten bei

1 1,0
2 1,6
3 2,0
4 u. 5 2,2
6 u. mehr 2,4

6. in Wochenendhausgebieten bei 1 u. 2 0,2
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2) Sofern sich die Art des Baugebietes i.S. von Abs.1 nicht aus den Festsetzungen eines 
Bebauungsplans ergibt, richtet sich die Gebietsart nach der auf den Grundstücken in der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Nutzung. Lassen sich Grundstücke kei-
nem der genannten Baugebiete zuordnen, so werden 70 % der für Mischgebiete gelten-
den Geschossflächenzahlen zugrunde gelegt. 

3) Der Berechnung der höchstzulässigen Geschossflächenzahl wird als zulässige Zahl der 
Vollgeschosse zugrunde gelegt: 

1. Die in einem Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse. Ist eine Baumassenzahl festgesetzt, gilt § 27 Abs.2 und 3 entspre-
chend. Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung durch die 
Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen, so gilt als Geschosszahl das festge-
legte Höchstmaß der Höhe baulicher Anlagen geteilt durch 3,5. Bruchzahlen 
werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. Ist eine höhere Ge-
schosszahl oder eine größere Höhe der baulichen Anlagen genehmigt, ist diese 
zugrunde zu legen. Kann die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der Vollge-
schosse oder das Höchstmaß der Höhe baulicher Anlagen aufgrund einer öffent-
lich rechtlichen Baubeschränkung nicht verwirklicht werden, gilt § 27 Abs. 3 ent-
sprechend. 

2. Soweit keine Geschosszahl, Baumassenzahl und kein Höchstmaß der Höhe 
baulicher Anlagen festgesetzt ist, gilt 

a) bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen,

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den 
Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Ge-
schosse. 

4) Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt ist, 
gelten als Geschosse Vollgeschosse im Sinne der für den Bebauungsplan maßgeblichen 
Baunutzungsverordnung. Im Übrigen gelten als Geschosse Vollgeschosse im Sinne der 
Landesbauordnung in der zum Zeitpunkt der Beitragsentstehung geltenden Fassung. 
Bei Bauwerken mit Vollgeschossen, die höher als 3,5 Meter sind und bei Gebäuden oh-
ne ein Vollgeschoss ergibt sich die Geschosszahl durch Teilung der tatsächlich vorhan-
denen Baumasse durch die tatsächlich überbaute Grundstücksfläche und nochmaliger 
Teilung des Ergebnisses durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs.3 maßgebende 
Geschosszahl. Bruchzahlen werden auf volle Geschosse aufgerundet. 

§ 29 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken im Außenbereich 

Im Außenbereich (§ 35 BauGB) werden bei bebauten Grundstücken 70 % der nach § 28 
Abs.1 Nr. 2 für Mischgebiete geltenden Geschossflächenzahlen zugrunde gelegt. Dies gilt 
auch bei unbebauten Grundstücken für die ein Bauvorhaben genehmigt ist. § 30 Abs.2 gilt 
entsprechend. Dabei gilt als zulässige Zahl der Vollgeschosse die Höchstzahl der tatsächlich 
vorhandenen bzw. genehmigten Geschosse.  
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§ 30 
Sonderregelungen 

1) Sind im Bebauungsplan Grundstücke für Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung der 
Geschossflächenzahl ausgewiesen, so gilt die Geschossflächenzahl 0,8. 

2) Bei Stellplatz- oder Garagengrundstücken und bei Grundstücken, die ausschließlich mit 
Einrichtungen der Ver- und Entsorgungsunternehmen (z.B. Trafo Gasregler- oder Pump-
stationen) bebaut werden dürfen, wird als Beitragsmaßstab nur die Grundstücksfläche 
herangezogen. 

3) Maßgebend ist die GFZ 0,03, soweit die Ausweisung von Grünflächen ohne Angabe ei-
ner GFZ Friedhöfe, Freischwimmbäder, Sportplätze, Übungsplätze sowie sonstige Anla-
gen, die nach ihrer Zweckbestimmung im Wesentlichen in einer Geschossebene genutzt 
werden können, zulässt. 

4) Bei Grundstücken, die nicht Gemeinbedarfs- oder Grünflächen sind und für die nur eine 
Nutzung ohne Bebauung zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete 
Bedeutung hat, ist als Beitragsmaßstab nur die Hälfte der Grundstücksfläche anzuset-
zen. 

§ 31 
Weitere Beitragspflicht 

1) Vergrößert sich die Fläche eines Grundstücks, für das bereits eine Beitragspflicht ent-
standen ist oder das beitragsfrei an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen 
wurde (zum Beispiel durch Zukauf) und erhöht sich dadurch die bauliche Nutzbarkeit des 
Grundstücks, so unterliegen die zugehenden Flächen der Beitragspflicht nach Maßgabe 
des § 25, soweit für sie noch keine Beitragspflicht entstanden ist. 

2) Absatz 1 gilt entsprechend, soweit 

1. Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragspflicht bereits 
entstanden ist, neu gebildet werden; 

2. für Grundstücksflächen die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung nach § 31 
Abs.1 Satz 2 KAG oder nach § 26 Abs.1 Nr. 2 entfallen; 

3. bei Grundstücken, für die eine Beitragspflicht bereits entstanden bzw. durch Bescheid 
begründet worden ist, oder bei beitragsfrei angeschlossenen Grundstücken die bis 
zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Geschossflächenzahl  oder Geschossflä-
che beziehungsweise genehmigte höhere Geschossfläche überschritten oder eine 
größere Geschossflächenzahl oder Geschossfläche allgemein zugelassen wird. 

§ 32 
Beitragssatz 

Der Abwasserbeitrag beträgt je Quadratmeter Grundstücks- und Geschossfläche (§ 25)  
2,84 Euro. 
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§ 33 
Entstehung der Beitragsschuld 

1) Die Beitragsschuld entsteht:  

1) in den Fällen des § 23 Abs.1, sobald das Grundstück an die öffentlichen Abwasser-
anlagen angeschlossen werden kann. 

2) in den Fällen des § 23 Abs.2 mit dem Anschluss an die öffentlichen Abwasseranla-
gen, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung. 

3) in den Fällen des § 31 Abs.1, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grund-
buch eingetragen ist. 

4) in den Fällen des § 31 Abs.2 Nr. 1, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch 
eingetragen ist. 

5) in den Fällen des § 31 Abs.2 Nr. 2 

a) mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes bzw. dem Inkrafttreten der Satzung 
i.S. von § 34 Abs.4 Satz 1 BauGB; 

b) mit dem tatsächlichen Anschluss der Teilflächen, frühestens mit der Genehmi-
gung des Anschlusses; 

c) bei baulicher Nutzung ohne tatsächlichen Anschluss mit der Erteilung der Bauge-
nehmigung; 

d) bei gewerblicher Nutzung mit dem Eintritt dieser Nutzung. 

6) in den Fällen des § 31 Abs.2 Nr. 3 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes oder einer Satzung im Sinne des § 34 Abs.4 Satz 
1 Nr. 2 und 3 BauGB. 

2) Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öffentlichen Abwasseranlagen 
hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, 
entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit dessen Ge-
nehmigung. 

3) Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 Abs.2 entsprechend. 

§ 34 
Vorauszahlungen, Fälligkeit 

1) Die Stadt kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vol-
lem Umfang entstanden ist, Vorauszahlungen bis zu einer Höhe von 90 v.H. des voraus-
sichtlichen Abwasserbeitrages erheben, wenn mit der Herstellung des Teils der öffentli-
chen Abwasseranlagen begonnen worden ist. 

2) Der Abwasserbeitrag und die Vorauszahlungen werden jeweils einen Monat nach Zustel-
lung des Beitragsbescheides fällig. 
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§ 35 
Ablösung 

1) Die Stadt kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem Beitrags-
schuldner die Ablösung des Abwasserbeitrags vereinbaren. 

2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehen-
den Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung. 

3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

V. Abwassergebühren 

§ 36 
Erhebungsgrundsatz 

1) Die Stadt erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen Abwassergebüh-
ren. 

2) Die Stadtwerke Eberbach GmbH werden von der Stadt Eberbach beauftragt, die Abrech-
nung der Abwassergebühren gegenüber dem Gebührenschuldner vorzunehmen. Dies 
umfasst insbesondere die Berechnung der Gebühren, die Ausfertigung und Versendung 
der Gebührenbescheide, die Entgegennahme und Abführung der Gebühren, Führung der 
Nachweise darüber für die Stadt Eberbach sowie die Verarbeitung der erforderlichen Da-
ten und die Mitteilung der verarbeiteten Daten an die Stadt Eberbach. 

§ 37 
Gebührenmaßstab 

1) Die Abwassergebühren werden bei der zentralen Abwasserbeseitigung getrennt für die 
auf den Grundstücken anfallende Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr § 39) 
und für die anfallende Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr § 39 a) 
erhoben. 

2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Abwassergebühr nach der ein-
geleiteten Abwasser- bzw. Wassermenge. 

3) Bei der dezentralen Abwasserbeseitigung bemisst sich die Klärgebühr der Schmutzwas-
sergebühr bei Kleinkläranlagen (§ 41 Abs.4 und Abs. 5 lit a) sowie bei geschlossenen 
Gruben (§ 41 Abs. 5 lit b) und bei Absetzgruben mit Überlauf (§ 41 Abs.5 lit c) sowie an-
deren, obig nicht aufgeführten, Anlagen (§ 41 Abs. 5 lit d) nach der zur Kläranlage ange-
lieferten Abwassermenge (§ 39 Abs.3). 

4) Die Kanalgebühr der Schmutzwassergebühr (§ 41 Abs.5 Satz 2) wird bei Absetzgruben 
mit Überlauf und bei geschlossenen Gruben (dezentrale Abwasserbeseitigung) nach der 
Maßgabe des § 39 Abs.1 bemessen, im Übrigen nach der Menge des angelieferten Ab-
wassers (analog Abs. 3). Der Transport zur Kläranlage wird durch die Stadt Eberbach 
oder einen von ihr beauftragten Dritten durchgeführt (§ 21). Bei Klärschlamm aus Klein-
kläranlagen wird keine Kanalgebühr erhoben; der Transport zur Kläranlage ist durch den 
Betreiber der Kleinkläranlage zu übernehmen. 
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§ 38  
Gebührenschuldner 

1) Schuldner der Abwassergebühr nach § 37 Abs. 1 bis 2 ist der Grundstückseigentümer. 
Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 
Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner über. 

2) Schuldner der Klärgebühr nach § 37 Abs. 3 ist der Grundstückseigentümer zum Zeit-
punkt des Abtransports des Abfuhrgutes. Schuldner der Kanalgebühr nach § 37 Abs.4 
Satz 1 ist der Grundstückseigentümer. Abs.1 Satz 2 findet entsprechend Anwendung. 

3) Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. 
Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

§ 39 
Bemessung der Schmutzwassermenge 

1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im Sinne von § 37 Abs. 1 ist: 

1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Wassermen-
ge; 

2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser entnommenen 
Wassermenge; 

3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als 
Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird. 

2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungsgrundlage die eingeleitete Was-
ser-/Schmutzwassermenge.  

3) Bei Kleinkläranlagen sowie bei Absetzgruben mit Überlauf, bei geschlossenen Gruben 
sowie anderen, zuvor nicht aufgeführten, Anlagen wird die Menge des entsorgten Ab-
wassers bei jeder Abfuhr mit der Messeinrichtung des Abfuhrfahrzeugs festgestellt. Das 
Messergebnis ist vom Grundstückseigentümer/Betreiber zu bestätigen. 

4) Auf Verlangen der Stadt hat der Gebührenschuldner bei sonstigen Einleitungen (§ 8 
Abs.3) geeignete Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. 
Der Nachweis der angefallenen Abwassermenge soll bei Einleitungen von Wassermen-
gen aus der nichtöffentlichen Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung von 
Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) durch Messung eines besonderen 
Wasserzählers (Zwischenzähler) erbracht werden. Zwischenzähler dürfen nur durch die 
Stadt Eberbach (Städtische Dienste Eberbach) eingebaut werden. Sie stehen im Eigen-
tum der Stadt Eberbach (Städtische Dienste Eberbach) und sind auf Kosten des Grund-
stückseigentümers einzubauen und zu unterhalten. Solange die Stadt auf den Einbau ei-
ner Messeinrichtung verzichtet, wird als angefallene Abwassermenge eine Pauschal-
menge von 45m³/Jahr und Person zugrunde gelegt. Dabei werden alle polizeilich gemel-
deten Personen berücksichtigt, die sich während des Veranlagungszeitraums nicht nur 
vorübergehend auf dem Grundstück aufhalten. Individuelle Vereinbarungen bleiben hier-
von unberührt. 
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§ 39 a 
Bemessungsgrundlage der Niederschlagswassergebühr 

1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr (§ 37 Abs. 1) sind die über-
bauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) Flächen des an die öffentliche Ab-
wasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücks, von denen Niederschlagswasser un-
mittelbar oder mittelbar den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Maßgebend 
für die Flächenberechnung ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei 
erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht, der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des 
Benutzungsverhältnisses. 

2) Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipliziert, der unter Berücksichti-
gung des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen Ver-
siegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 

a) vollständig versiegelte Flächen, z. B. Dachflächen, Asphalt, Beton, Bitumen 0,9 

b) stark versiegelte Flächen, z. B. Pflaster, Platten, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster 
0,6 

c) wenig versiegelte Flächen, z. B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, Po-
renpflaster, Gründächer 0,3. 

Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach 
Buchstaben a) bis c), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit vom Wasser-
durchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 

3) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde, einem 
Mulden-Rigolensystem oder einer vergleichbaren Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder 
mit Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden mit dem Fak-
tor 0,3 berücksichtigt. 

4) Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
gen angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt. 
Für Flächen, die an Zisternen mit Überlauf angeschlossen sind gilt folgendes: 

a) bei Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung werden die Flächen um 8 m² je m³ 
Fassungsvolumen reduziert; 

b) bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb werden die Flächen um 15 m² je 
m³ Fassungsvolumen reduziert. 

Sätze 1 und 2 gelten nur für Zisternen, die fest installiert und mit dem Boden verbunden 
sind, sowie ein Mindestfassungsvolumen von 2 m³ aufweisen. 

§ 40  
Absetzungen 

1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet 
wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Schmutz-
wassergebühr (§ 39) abgesetzt.  

2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung eines 
besonderen Wasserzählers (Zwischenzähler) erbracht werden, der den eichrechtlichen 
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Vorschriften entspricht. Zwischenzähler werden auf Antrag des Grundstückeigentümers 
auf dessen Kosten ausschließlich von der Stadt (Städtische Dienste Eberbach) einge-
baut, unterhalten und entfernt; sie stehen im Eigentum der Stadt (Städtische Dienste 
Eberbach) und werden von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der Was-
serversorgungssatzung in der Fassung vom 30.09.1999 finden entsprechend Anwen-
dung.  

3) Wird der Nachweis über die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen Zwischen-
zähler gemäß Absatz 2 erbracht, bleibt von der Absetzung eine Wassermenge von 20 
m³/Jahr ausgenommen. 

4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch ei-
nen Zwischenzähler nach Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wasser-
mengen pauschal ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von 
Absatz 1 

1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 m³/Jahr, 

2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³/Jahr. 

Diese pauschal ermittelte nichteingeleitete Wassermenge wird um die gem. Absatz 3 von 
der Absetzung ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauch-
ten Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede für 
das Betriebsanwesen polizeilich gemeldete Person, die sich dort während des Veranla-
gungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 48 m³/Jahr für die erste 
Person und für jede weitere Person mindestens 45 m³/Jahr betragen. Der Umrechnungs-
schlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist entspre-
chend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich 
die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet. 

5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zu stellen. 

§ 41  
Höhe der Abwassergebühr 

1)

Sie teilt sich auf in eine: 

a)

b)

2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39 a) beträgt je m² abflusswirksamer versiegelter 

3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser oder Wasser 

4) Bei Kleinkläranlagen (§ 37 Abs. 3) beträgt die Klärgebühr für jeden Kubikmeter Klär-
schlamm 33,8
Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 
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5) Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird  
(§ 37 Abs. 3), beträgt die Klärgebühr je Kubikmeter Abwasser: 

a)

b)

c) 

d)
Abs. 4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

Die Kanalgebühr beträgt je Kubikmeter (entsprechend Abs.1 lit.b) 1,06 Euro. 

6) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 39 a während 
des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

§ 42  
Entstehung der Gebührenschuld 

1) In den Fällen des § 37 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ab-
lauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ab-
lauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benut-
zungsverhältnisses. 

2) In den Fällen des § 38 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen 
Grundstückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats; 
für den neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

3) In den Fällen des § 37 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender Einlei-
tung mit der Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitrau-
mes. 

4) In den Fällen des § 37 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Anlieferung des Ab-
wassers. 

5) In den Fällen des § 37 Abs. 4 Satz 1 entsteht die Gebührenschuld gemäß Abs. 1. 

§ 43  
Vorauszahlungen 

1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen jeweils zum Ende der Mo-
nate Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und 
Dezember eines jeden Kalenderjahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veran-
lagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen erstmalig zum nächsten der in Satz 
2 genannten Termine. 

2) Jeder Vorauszahlung ist ein Elftel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs 
bzw. ein Elftel der zuletzt festgestellten gebührenpflichtigen Grundstücksfläche gem. § 39 
a zugrunde zu legen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht werden der voraus-
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sichtliche Jahreswasserverbrauch und der Elftelanteil der Jahresniederschlagswasserge-
bühr geschätzt. 

3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebüh-
renschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

4) In den Fällen des § 37 Abs. 2, 3 und 4 Satz 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

§ 44  
Fälligkeit 

1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 44) geleistet worden, gilt 
dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die 
Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbe-
trag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung 
ausgeglichen. 

2) Die Vorauszahlungen gemäß § 43 werden zu den in § 43 Abs. 1 Satz 2 genannten Ter-
minen zur Zahlung fällig. 

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

§ 45  
Anzeigepflicht 

1) Binnen eines Monats sind der Stadt anzuzeigen: 

a) der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentlichen (zentralen oder dezentra-
len) Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks 

b) die Inbetriebnahme und das Verfahren (Art der Abwasserbeseitigung) von Kleinklär-
anlagen oder geschlossenen Gruben. 

Anzeigepflichtig ist der Grundstückseigentümer bzw. Veräußerer oder Erwerber eines 
Grundstücks. Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen 
baulichen Nutzungsrecht. 

2) Bestehende Kleinkläranlagen oder geschlossene Gruben sind der Stadt vom Grund-
stückseigentümer oder vom Betreiber innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieser 
Satzung anzuzeigen. 

3) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes hat der Gebühren-
schuldner der Stadt anzuzeigen 

a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen Wasserversorgungsan-
lage; 

b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte Nieder-
schlagswasser (§ 39 Abs. 1 Nr. 3); 

c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3). 
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4) Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die öffentli-
che Abwasserbeseitigung, hat der Gebührenschuldner die Lage und Größe der Grund-
stücksflächen, von denen Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen zuge-
führt wird (§ 39 a Abs. 1) der Stadt in prüffähiger Form mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renschuldner seinen Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die Berech-
nungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühr von der Stadt geschätzt. 

5) Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 oder 1:1.000 mit Eintrag der 
Flurstücks-Nummer. Die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grund-
stücksflächen sind unter Angabe des § 39 a Abs. 2 aufgeführten Versiegelungsarten und 
der für die Berechnung der Flächen notwendigen Maße rot zu kennzeichnen. Die Stadt 
stellt auf Anforderung einen Anzeigevordruck zur Verfügung. 

6) Ändert sich die versiegelte, abflusswirksame Fläche, der Versiegelungsgrad oder die an 
Zisternen angeschlossene Fläche des Grundstücks um mehr als 10 m², ist die Änderung 
innerhalb eines Monats der Stadt anzuzeigen. 

7) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines Grund-
stücks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Stadt mitzuteilen: 

a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des Abwas-
sers; 

b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen gelan-
gen oder damit zu rechnen ist. 

8) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Stadt mitzuteilen, wenn die 
Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung 
und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen ge-
werblich oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung 
angeschlossen oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden. 

9) Wird bei der zentralen Abwasserbeseitigung seine Grundstücksentwässerungsanlage, 
auch nur vorübergehend, außer Betrieb gesetzt, hat der Grundstückeigentümer diese 
Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlos-
sen oder beseitigt werden kann. 

10) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Absatzes 1 
Satz 1 a) der bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den 
Zeitpunkt bis zum Eingang der Anzeige bei der Stadt entfallen. 

§ 46  
Haftung der Stadt 

1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstörungen, die die Stadt nicht 
zu vertreten hat, vorübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten 
Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Naturereignissen wie Hoch-
wasser, Starkregen oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf 
verursacht sind, so erwächst daraus kein Anspruch auf Schadenersatz. Dasselbe gilt, 
wenn die Entsorgung der dezentralen Abwasseranlagen wegen höherer Gewalt, Be-
triebsstörungen, Witterungseinflüssen, Hochwasser oder aus ähnlichen Gründen nicht 
oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann. Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf 
Erlass von Beiträgen oder Gebühren entsteht in keinem Fall. 
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2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung gegen Rückstau (§ 18 
Abs. 4) bleibt unberührt. 

3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die Stadt nur für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit. 

§ 47 
Haftung der Grundstückseigentümer 

Die Grundstückseigentümer und die Benutzer haften für schuldhaft verursachte Schäden, die 
infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechenden 
Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der Grundstücksentwässerungsanla-
gen entstehen. Sie haben die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden. 

§ 48  
Ordnungswidrigkeiten 

1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Stadt überlässt; 

2. entgegen § 6 Absätze 1, 2 oder 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer o-
der Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet oder die für einleitbares Ab-
wasser vorgegebenen Richtwerte überschreitet; 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Speicherung in öffentliche 
Abwasseranlagen einleitet; 

4. entgegen § 8 Abs. 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende Vorbehandlung in 
öffentliche Abwasseranlagen einleitet, die nicht an eine öffentliche Kläranlage ange-
schlossen sind; 

5. entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungspflicht 
nicht unterliegt, ohne besondere Genehmigung der Stadt in öffentliche Abwasseran-
lagen einleitet; 

6. entgegen § 12 Abs. 1 Grundstücksanschlüsse nicht ausschließlich von der Stadt her-
stellen, unterhalten, erneuern, ändern, abtrennen oder beseitigen lässt; 

7. entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung der Stadt eine Grundstück-
sentwässerungsanlage herstellt, anschließt oder ändert oder eine öffentliche Abwas-
seranlage benutzt oder die Benutzung ändert; 

8. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vorschriften des § 16 und des 
§ 17 Absätze 1 und 3 herstellt, unterhält oder betreibt; 

9. entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abscheider nicht 
rechtzeitig vornimmt; 
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10. entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und der-
gleichen oder Handtuchspender mit Spülvorrichtungen an seine Grundstücksentwäs-
serungsanlagen anschließt; 

11. entgegen § 20 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor der Abnahme in Be-
trieb nimmt. 

2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 45 Absätze 1 bis 9 nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. 

VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 49 
Inkrafttreten 

1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entste-
hens der Abgabeschuld gegolten haben. 

2) Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 
01.01.2002 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft. 

Eberbach, den       Der Bürgermeister: 

        Peter Reichert 

HINWEIS: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder de Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Fachamt: Liegenschaftsamt  Vorlage-Nr.: 2021-307 
     
   Datum: 26.10.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Erlass einer Satzung über die Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- 
und Asylbewerberunterkünften 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 08.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
 
1. Die Kalkulation der Nutzungs- und Betriebskostengebühren wird genehmigt (Anlage 1). 

 
2. Der beigefügte Entwurf (Anlage 2) einer Satzung über die Änderung der Satzung über 

die Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften wird als Satzung 
beschlossen. 

 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Keine Auswirkung 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
1. Ausgangslage 
 

a) Mit Beschluss vom 28.11.2019, siehe Beschlussvorlage Nr. 2019-277 vom 
16.10.2019, hat der Gemeinderat eine Änderung der Satzung über die Benutzung 
städtischer Wohnungen als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte beschlossen. 
Diese Satzung trat am 01.Januar 2020 in Kraft.  

 
b) Mit dieser Änderung wurde die am 01.Januar 2018 in Kraft getretene Satzung über 

die Benutzung städtischer Wohnungen als Obdachlosenunterkünfte abgelöst. 
Insbesondere entsprechen nun die kalkulierten Gebührensätze für die Nutzung der 
Räume bzw. Abrechnung der Betriebskosten den gesetzlichen Anforderungen. 

 
c) Die Nutzungs- und Betriebskostengebühren sind jährlich neu zu kalkulieren.  
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Im Jahr 2020 erfolgte keine Überprüfung der gebührenpflichtigen Kosten. 
 
2. Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte der Stadt 
 
 Die Stadt Eberbach hat aktuell vier Anwesen, die für die Unterbringung von Obdachlosen 

und Asylbewerber geeignet sind und entsprechend genutzt werden. Es handelt sich 
dabei um die Anwesen: Uferstraße 2, Uferstraße 3, Uferstraße 4 und neu ab 2019 
Odenwaldstraße 37.   

 In dem Anwesen Uferstraße 2 befinden sich drei Wohneinheiten mit insgesamt 95,90 m², 
die mit maximal 12 Personen belegt werden können.  

 In den Jahren 2019 und 2020 waren durchschnittlich 32,85 m² mit durchschnittlich 4,02 
Personen belegt.  

 
 In dem Anwesen Uferstraße 3 befinden sich drei Wohneinheiten mit insgesamt 174,15 

m², die mit maximal 15 Personen belegt werden können.  
 In den Jahren 2019 und 2020 waren durchschnittlich 148,91 m² mit durchschnittlich 7,4 

Personen belegt.  
 
 In dem Anwesen Uferstraße 4 befinden sich zehn Wohneinheiten mit insgesamt 462,92 

m², die mit maximal 35 Personen belegt werden können.  
 In den Jahren 2019 und 2020 waren durchschnittlich 324,10 m² mit durchschnittlich 14,15 

Personen belegt.  
 
 In dem Anwesen Odenwaldstraße 37 befinden sich derzeit 4 Wohneinheiten mit 

insgesamt 183,18 m², die mit maximal 10 Personen belegt werden können.  
 In den Jahren 2019 und 2020 waren durchschnittlich 120,22 m² mit durchschnittlich 5,8 

Personen belegt.  
 
 Im Jahr 2019 wurde noch das Gebäude Hainbrunner Weg 9 in Brombach zur 

Unterbringung von einer Person belegt. 
 In den Jahren 2019 und 2020 waren durchschnittlich 30,29 m² mit 0,5 Personen belegt.  
 
 Insgesamt waren im Zeitraum 2019/2020 durchschnittlich 656,37 m² Wohnfläche mit 

durchschnittlich 31,87 Personen belegt.   
 Da die Stadt Eberbach eigene Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber zur 

Verfügung stellt und hierfür eine Nutzungsentschädigung von den Benutzern erheben 
will, benötigt sie hierzu eine Gebührensatzung mit zu kalkulierenden Gebührensätzen. 
Die Stadt Eberbach kann nach § 14 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) den 
Bemessungszeitraum für die Gebührenbemessung auf ein Jahr festlegen. Aufgrund der  
möglichen Erhöhung der Kosten für die Wohnflächen ist aus Sicht der Verwaltung zum 
01.01.2022 eine Neukalkulation erforderlich.  

 
3. Gebührenregelung/gebührenfähige Kosten 
 
 Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte sind nach den Bestimmungen des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) zu bemessen. Dies bedeutet, dass die 
Gebührensätze für die Unterkünfte auf der Grundlage einer Gebührenkalkulation 
festgesetzt werden müssen. Dabei ist insbesondere das Kostendeckungsprinzip des § 14 
KAG und die im Abgabenrecht geltenden weiteren Grundsätze zu beachten. 

 
 Das Kostendeckungsprinzip gebietet, die Gebühren von vornherein so zu kalkulieren, 

dass das Aufkommen die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen anrechenbaren 
Kosten nicht übersteigt. Grundlage für die Festsetzung des Gebührensatzes hat deshalb 
eine entsprechende Gebührenkalkulation zu sein, anhand derer die Beachtung des 
Kostendeckungsgrundsatzes nachgewiesen wird. 
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 Auf der Grundlage der Daten der Haushaltsrechnungen 2019 sowie 2020 sind die 
Gebührensätze zu prüfen, neu zu kalkulieren und entsprechend den Bestimmungen des 
Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg anzupassen.  

 
 Wie aus der anliegenden Anlage 1 ersichtlich ist, sind für die nachstehenden 

Haushaltsjahre die jeweils aufgeführten gebührenfähigen Kosten angefallen: 
 
     Jahr 2019: 161.6  
     Jahr 2020  
 
 Unter Berücksichtigung des rechnerischen Ergebnisses dieser beiden Haushaltsjahren 

wurden  wie aus der Anlage 1 hervorgeht  die gebührenfähigen Kosten ergänzt, 
bereinigt und zur Festlegung der Nutzungs- und Betriebskostengebühren aufgeteilt und 
entsprechend zugeordnet. 

 
 In die Nutzungsgebühr gehen die festen Kosten eines Gebäudes (Wohnung) ein, die 

üblicherweise anfallen. Mit der Betriebskostengebühr sollen die Nebenkosten abgedeckt 
werden. 

  
 Durch den Kauf der Odenwaldstraße 37 und einer Gebäudeabschreibung innerhalb 50 

Jahren ab Nutzungsbeginn, müsste der Kaufpreis aus 2018 bis 2023 abgeschrieben 

Folge. Da das Gebäude ohne größere Investitionen in den nächsten 10 Jahren genutzt 
werden kann, erfolgte nach Rücksprache mit der Kämmerei intern für die Kalkulation, 
eine Festlegung der Abschreibungswerte und der Verzinsung auf die nächsten 10 Jahre. 
Dadurch würde sich die Kalkulation der 
einer Mehrbelegung in den nächsten beiden Jahren zu rechnen ist, wurde die bisherige 

um eine kalkulatorisch vertretbare Erhöhung ab 2022 zu erhalten.   
 
 Unter Berücksichtigung der in den letzten beiden Jahren durchschnittlichen Belegung der 

Gebäude in der Uferstraße, Odenwaldstraße und Hainbrunner Weg  mit Obdachlosen 
und Asylbewerbern wurde bei der Ermittlung der Höhe der Betriebskostengebühr eine 
Belegungsdichte von 32 Personen angenommen. 

 Unter Berücksichtigung der aus der Anlage 1 ersichtlichen gebührenfähigen Kosten und 
der daraus folgenden Gebührenkalkulationen werden nachstehende monatliche 
Gebührensätze zur Aufnahme in die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Asylbewerberunterkünften vorgeschlagen: 

 
 a) Nutzungsgebühr:   
 b) Betriebskostengebühr:   
 
 Die Nutzungsgebühr 

unverändert.   
 Im Sinne eines aus haushaltswirtschaftlicher Sicht anzustrebenden 

Kostendeckungsgrades von nahezu 100 % werden die genannten Gebühren zur 
Beschlussfassung vorgeschlagen.  

 
5.  Weitere Verfahrensweise 
 
 Der sonstige Inhalt der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 

Asylbewerberunterkünften soll unverändert bleiben. 
 Der Entwurf der zur Beschlussfassung empfohlenen Satzung über die Änderung der 

Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften ist als 
Anlage 2 dieser Vorlage beigefügt.  
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 Die Satzung soll nach erfolgter Bekanntmachung am 1. Januar 2022 in Kraft treten. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n:   1-2 
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                                                                                                             Anlage 2 
Rhein-Neckar-Kreis  
Stadt Eberbach 
 
 

S a t z u n g 
 
 

zur Änderung der Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften 

vom 25.11.2021 
 
 

Gemäß § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 02.12.2020 (GBl. 1095, 1098) in Verbindung mit den §§ 2 und 13 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in der Fassung vom 17.03.2005 
(GBl. 2005, 206), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GBl. S. 
1233, 1249) hat der Gemeinderat der Stadt Eberbach am 25.11.2021 folgende 
 
 

Satzung 
 

zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Asylbewerberunterkünften vom 28.11.2019 

 
beschlossen: 

 
 

§ 1 
Neufassung  

 
 

 
§ 13 Abs. 4  Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe  erhält folgende Neufassung:  

 
Die Nutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (§ 1 Abs. 2) betragen je 

 
 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt der § 13 Abs. 4 der Satzung vom 
28.11.2019 außer Kraft.  
 
 
 
Eberbach, den 01.12.2021     Stadt Eberbach 
        Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
        (Peter Reichert)  
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Fachamt: Liegenschaftsamt  Vorlage-Nr.: 2021-303 
     
   Datum: 21.10.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Annahme einer Schenkung: Übernahme der Grundstücke Gemarkung Eberbach, Flurstück 
Nr. 9183 und 9187 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Die Grundstücke Gemarkung Eberbach, Flurstück Nr. 9183 mit 623 qm und Flurstück Nr.  
9187 mit 1055 qm, Mittel Steig, wird als Schenkung angenommen (Anlage 1).  
 
 
Klimarelevanz: 
 
Gemäß der Klimawirkungsprüfung des ifeu-Instituts (Version 2.0) liegt keine Klimarelevanz 
vor. Das Vorhaben führt weder zu einer absehbaren Flächenveränderung noch zu einer 
absehbaren Veränderung der Qualität der Wirtschaftsform.  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Eigentümer der Grundstücke Gemarkung Eberbach, Flurstück Nr. 9183 und Nr. 9187, 
Mittel Steig, haben die Grundstück der Stadt angeboten. 
 
Das Grundstück Flurstück Nr. 9183 ist als Holzung und das Flurstück Nr. 9187 ist als 
Grünland ausgewiesen. 
Laut Stellungnahme des Umweltamtes hat insbesondere das Grundstück Flurstück Nr. 9183 
für die Fauna von Bedeutung. 
 
Die Grundstücke Gemarkung Eberbach, Flurstück Nr. 9183 und Nr. 9187 werden als 
Schenkung angenommen.  
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
Lageplan 
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1:1.000
Bearbeiter: Geier, Ursula
Datum: 21.10.2021

Stadt Eberbach

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte
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Fachamt: Bauamt  Vorlage-Nr.: 2021-289 
     
   Datum: 15.10.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Vermarktung der städtischen Flächen des Standorts Hebert für die Windkraftnutzung über 
ein Interessenbekundungsverfahren mit Unterstützung des 
Gemeindetages/Kommunalberatung Rheinland-Pfalz 
hier: Vergabe 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 08.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Das städtische Grundstück Flst.-Nr. 8641 im 
wird dem Bieter BayWa r.e. Wind GmbH für die Errichtung von Windkraftanlagen gemäß 
dem im Rahmen des durchgeführten nichtförmlichen Interessenbekundungsverfahren  
vorgelegtem Angebot und vorbehaltlich des positiven Votums der Bürger für die Errichtung 

 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Die Erschließung des Standortes Hebert für Windkraftnutzung trägt erheblich zur Erzeugung 
alternativer Energien in Eberbach bei. 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat am 24.10.2019 in öffentlicher Sitzung beauftragt, 
das nichtförmliche Interessenbekundungsverfahren zur Vermarktung der stadteigenen, 
windhöffigen Flächen auf dem Grundstück Flst.Nr. 8641 der Gemarkung Eberbach, Gewann 

-stufiges Verfahren. Die 
Kommunalbetreuung Rheinland-Pfalz GmbH, die schon mehrfach solche Verfahren begleitet 
hat, wurde von der Stadt Eberbach mit der Unterstützung und Beratung beauftragt. 
 
Die Unterlagen für das Verfahren in der 1. Stufe des nichtförmlichen 
Interessenbekundungsverfahrens wurden von 15 Interessenten angefordert, wobei 3 
potentielle Bewerber von einem Angebot abgesehen haben.  
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Am 26.11.2020 hat der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, die Ergebnisse 
der Auswertung der Stufe 1 des nichtförmlichen Interessenbekundungsverfahrens zur 
Kenntnis zu nehmen und die Verwaltung zu beauftragen, das nichtförmliche 
Interessenbekundungsverfahren in der 2. Stufe des Verhandlungsverfahrens mit allen 12 
Interessenten weiter zu führen. 
 
Das weitergehende Verfahren zur Stufe 2 wurde, gemäß dem von der Kommunalberatung 
Rheinland-Pfalz GmbH vorgeschlagenen und vom Gemeinderat beschlossenen 
Kriterienkatalog vorgenommen. 
 
Am 14.06.21 wurde der Verwaltungs- und Finanzausschuss nichtöffentlich darüber 
informiert, dass die erste Verhandlungsrunde des nichtförmlichen 
Interessenbekundungsverfahrens der Stufe 2 zur Windnutzung des Standorts Gewann 

mehr oder weniger stark nachgebesserte Angebote vorgelegt. 
Aus Sicht der Kommunalberatung liegen derzeit - summarisch betrachtet - hervorragende 
Ergebnisse vor, so dass davon auszugehen ist, dass bei Durchführung einer weiteren 
Verhandlungsrunde (wenn überhaupt) nur marginale Verbesserungen in Bezug auf das 
gesamtwirtschaftlichste Angebot zu erzielen sein werden.  
 
Aus Sicht der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH spricht daher nichts dagegen, das 
Verfahren auf Grundlage der vorliegenden Angebotslage zu beenden und damit dem Bieter 
BayWa r.e.Wind GmbH den Zuschlag zu erteilen. 
 
Die Vergabe erfolgt gemäß der vom Gemeinderat beschlossenen Bewertungsmatrix des 
nichtförmlichen Interessenbekundungsverfahrens mit möglichen 100 Punkten. Die 
Auswertung ergab folgendes Ergebnis 
 
1. BayWa r.e.Wind GmbH  94,75 Punkte 
2. Bieter    90,60 Punkte 
3. Bieter    89,75 Punkte 
4. Bieter    81,20 Punkte 
5. Bieter    80,25 Punkte 
 
Sollte es gelingen, die am Hebert erzeugte Energie ganz oder teilweise in Eberbach direkt  
zu vermarkten, würde dies einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität von Eberbach 
bedeuten.  
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

 
 
 
Anlage/n: 
 
Wertungsmatrix IBV, Stufe 2, 1. Verhandlungsrunde 
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Fachamt: Hauptamt  Vorlage-Nr.: 2021-301/1 
     
   Datum: 10.11.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Durchführung eines Bürgerentscheids gem. § 21 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) über die Vermarktung der städtischen Flächen des Standorts "Hebert" für die 
Windkraftnutzung 
hier: Frage, Bestellung Gemeindewahlausschuss 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

1. Die Abstimmungsfrage des am 3. April 2022 durchzuführenden Bürgerentscheids soll 
lauten: 
 

Grundstück Flst.-Nr. 8641 der Gemarkung Eberbach entsprechend den in einem 
Interessenbekundungsverfahren ausgehandelten Konditionen dem Bieter BayWa r.e. 
Wind GmbH zur Errichtung und zum Betrieb von Windkraftanlagen zur Verfügung 

 
 

2. In den Gemeindewahlausschuss werden bestellt: 
 

Vorsitzender:    Bürgermeister Peter Reichert (kraft Gesetzes) 
 
1. Stellv. Vorsitzende:  Hauptamtsleiterin Anke Steck 
2. Beisitzer   Karl Link 
3. Beisitzer   Rolf Schieck 
4. Beisitzer   Wolfgang Kleeberger 
5. Beisitzer   Lothar Jost 
6. Stellv. Beisitzer zu Nr. 2 Edgar Sigmund 
7. Stellv. Beisitzer zu Nr. 3 Klaus Eiermann 
8. Stellv. Beisitzer zu Nr. 4 Michael Schulz 
9. Stellv. Beisitzer zu Nr. 5 Peter Stumpf 

 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Die Durchführung des Bürgerentscheids hat noch keine Klimarelevanz. 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
Ausgangslage 
 
In öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 29.09.2016 erfolgte die 
Grundsatzentscheidung, die windhöffigen Flächen im Gewann 
strukturierten Verfahren auszuschreiben und nach weiteren Beschlüssen des Gemeinderates 
an einen geeigneten Investor zu vergeben. Der Kriterienkatalog für den 
Teilnahmewettbewerb wurde als erste Stufe des Verfahrens in der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates vom 27.07.2018 beschlossen. 
Angedacht war es, durch eine Kooperation mit dem angrenzenden landeseigenen 
Grundstück eine wirtschaftlichere, konzentriertere Flächenausnutzung anzustreben. Der 
Gemeinderat hat jedoch in der öffentlichen Sitzung am 31.01.2019 die 
Kooperationsvereinbarung mit Forst BW abgelehnt. Auch der Vorschlag der Verwaltung, das 
Interessenbekundungsverfahren auf den stadteigenen Flächen fortzuführen, wurde in der 
öffentlichen Sitzung am 21.02.2019 abgelehnt. 
Nachdem das am 23.07.2019 eingereichte Bürgerbegehren in der öffentlichen Sitzung am 
19.09.2019 als unzulässig beschieden wurde schlug die Verwaltung erneut vor, das 
Interessenbekundungsverfahren auf den stadteigenen Flächen fortzuführen. Diesem 
Vorschlag folgte der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.10.2019 mehrheitlich. 
In der öffentlichen Sitzung am 28.11.2019 fasste der Gemeinderat dann mehrheitlich den 
weiteren Beschluss, dass nach Abschluss des Interessenbekundungsverfahrens 
entschieden wird, ob ein Bürgerentscheid durchgeführt wird. 
 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 28.10.2021 wurde mit der erforderlichen 
Mehrheit der Beschluss gefasst, am 3. April 2022 einen Bürgerentscheid durchzuführen. 
 
In dieser Sitzung wurde noch nicht die dem Bürgerentschied zugrunde liegende Frage 
beschlossen. Dies liegt in der Zuständigkeit des Gemeinderats, deshalb ist hierüber 
Beschluss zu fassen. 
 
Die Abstimmungsfrage soll lauten 
 

he Grundstück 
Flst.-Nr. 8641 der Gemarkung Eberbach entsprechend den in einem 
Interessenbekundungsverfahren ausgehandelten Konditionen dem Bieter BayWa r.e. Wind 

 
 
Bildung des Gemeindewahlausschusses 
 
Für die Durchführung des Bürgerentscheids sind die Mitglieder des 
Gemeindewahlausschusses zu bestellen. 
Dem Gemeindewahlausschuss obliegt gem. § 11 Kommunalwahlgesetz (KomWG) die 
Leitung des Bürgerentscheids und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses. 
 
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 
mindestens zwei Beisitzern. Die Beisitzer und Stellvertreter in gleicher Zahl wählt der 
Gemeinderat aus den Wahlberechtigten. 
 
Um allen Fraktionen zu ermöglichen im Gemeindewahlausschuss vertreten zu sein und um 
die Beschlussfähigkeit sicherzustellen, schlägt die Verwaltung vor, vier Beisitzer und vier 
Beisitzer-Stellvertreter zu bestellen. 
 
Die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats wurden gebeten, geeignete Personen als 
Beisitzer für den Gemeindewahlausschuss vorzuschlagen. 
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Alle vorgeschlagenen Personen können berücksichtigt werden. 
 
Nach § 11 Abs. 4 KomWG bestellt der Bürgermeister den Schriftführer und die erforderlichen 
Hilfskräfte. Der Schriftführer ist nur stimmberechtigt, sofern er zugleich auch Beisitzer ist. Die 
Hilfskräfte sind in keinem Fall Mitglied des Gemeindewahlausschusses. 
 
Als Schriftführerin wird Frau Sophie König und als stellvertretende Schriftführerin Frau Nadja 
Leuwer bestellt. 
 
Das Verfahren über die Bestellung der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses ist im 
Kommunalwahlgesetz nicht näher bestimmt. Es gelten die Vorschriften über die 
Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse gem. § 40 der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg (GemO). 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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Fachamt: Steueramt  Vorlage-Nr.: 2021-283 
     
   Datum: 20.10.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Satzung der Stadt Eberbach über die Realsteuerhebesätze 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 08.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
Der als Anlage beigefügte Entwurf der Satzung über die Realsteuerhebesätze wird als 
Satzung  (Inkrafttreten zum 01.01.2022) beschlossen.  
 
 
Klimarelevanz: 
Keine Klimarelevanz.  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
Die Städte und Gemeinden können nach § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) selbst bestimmen, 
mit welchem Hundertsatz des Steuermessbetrages die Grundsteuer zu erheben ist.  
Der Grundsteuerhebesatz für die Grundsteuer A und B wurde zuletzt zum 01.01.2015 von 
360 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Die Grundsteuer A umfasst alle land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Grundstücke, die Grundsteuer B alle sonstigen bebauten und bebaubaren 
Grundstücke. 
 
Wie schon im Jahr 2021 wird der Ergebnishaushalt 2022 nicht ausgeglichen werden können.  
 
Gemäß dem § 78 Abs.2 der Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen  

1.  soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen  
2.  im Übrigen aus Steuern  

zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Die Finanzlage der Stadt 
Eberbach weicht nicht vom allgemeinen Trend ab, wonach die Finanzierung der für den 
Betrieb und die Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen nötigen Mittel, immer schwieriger 
wird.  
 
 
Durch eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 40 Prozentpunkte von 
derzeit 400 v.H. auf 440 v.H. werden Mehreinnahmen i.H.v. rund  erzielt (HH-Ansatz 

Hebesatzes bei der Grundsteuer A um 40 Prozentpunkte von derzeit 400 v.H. auf 440 v.H. 
werden Mehreinnahmen i.H.v. rund  generiert (HH-
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berücksichtigt. 
 
Laut Haushaltsentwurf 2022 können auch die Ergebnishaushalte ab 2023 nicht ausgeglichen 
werden. Verläuft alles wie im Haushaltsentwurf 2022 geplant, sind am Jahresende 2022 die 
vorhandenen liquiden Mittel auf das Mindestmaß geschrumpft. Umso wichtiger ist es, im 
laufenden Betrieb auskömmliche Einnahmen zu generieren, um auch in Zukunft 
genehmigungsfähige Haushalte zu bekommen. Die Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist 
die einzige Möglichkeit für Kommunen, um nachhaltig die Einnahmekraft zu beeinflussen. 
 
 
Nachrichtlich: Bei einer Erhöhung der Hebesätze um weitere 10 Prozentpunkte von 400 v.H. 

 
 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Anlage/n: 
 
Satzung der Stadt Eberbach über die Realsteuerhebesätze 
Realsteuerhebesätze von Umlandgemeinden 
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Stadt Eberbach 
RHEIN-NECKAR-KREIS 

E n t w u r f 
 

S A T Z U N G 
 

der Stadt Eberbach über die Realsteuerhebesätze 
 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. vom 24. Juli 
2000 (GBl. S.581, ber. S.698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl. 
S. 1095, 1098) und § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) i.d.F. vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S.4167) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S.2035) sowie 
des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S.965) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S.2931) hat der Gemeinderat der Stadt 
Eberbach in seiner Sitzung vom _______________ folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Hebesätze Grundsteuer 
 
 Die Hebesätze für die Grundsteuer werden festgesetzt: 
 

1. für die Grundsteuer A 
(land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) auf  440 v.H. 

 
2. für die Grundsteuer B 

(sonstige Grundstücke)   auf  440 v.H. 
 
der Steuermessbeträge. 
 
 

§ 2 
 

Hebesatz Gewerbesteuer 
 
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird  auf  360 v.H. 
 
des Steuermessbeträge festgesetzt. 
  
 

§ 3 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Real-
steuerhebesätze vom 29. Januar 2015 außer Kraft. 
 
Eberbach, den _________________    Der Bürgermeister 
 
 
         Peter Reichert 
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Realsteuerhebesätze von Umlandgemeinden 
 
 
Gemeinde/Stadt Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B 
   HS v.H.  HS v.H.  HS v.H. 
 
Eppelheim  345   325   340 
 
Erbach/Odw.  400   390   430 GrSt.-HS Erhöhung geplant 
 
Hirschhorn  390   600   700 
 
Hockenheim  390   320   380 
 
Ladenburg  360   340   340 
 
Leimen  380   400   400 
 
Michelstadt  370   400   400 
 
Mosbach  420   370   430 
 
Neckargemünd 340   320   380 
 
Neckargerach 400   400   400 
 
Neckarsteinach 380   700   850 
 
Oberzent  400   495   495 
 
Sandhausen  350   340   340 
 
Schönbrunn  340   340   340 
 
Schriesheim  360   360   390 
 
Schwetzingen 380   300   400 
 
Sinsheim  395   360   360 
 
Waldbrunn  370   370   380 
 
Wiesloch  360   345   370 
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Fachamt: Kämmerei  Vorlage-Nr.: 2021-287 
     
   Datum: 26.10.2021 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Vollzug des Haushalts 2021 - Zustimmung des Gemeinderates zu erforderlichen 
Mehrausgaben 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 08.11.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 25.11.2021 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat stimmt den über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. 
Auszahlungen und den erforderlichen Umbuchungen zu. 
 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
keine 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Kämmerei wurden weitere über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. 
Auszahlungen gemeldet, die dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden. Die 
Zuständigkeiten für diese Ausgaben gliedern sich, gemäß der Zuständigkeitsordnung der 
Stadt Eberbach, folgendermaßen: 
 

   Bürgermeister bzw. Stadtkämmerer 
 Beschließender Ausschuss 

  Gemeinderat 
 
 
1. Antrag über eine überplanmäßige Auszahlung bei Investitionsauftrag I11250000060 in 
Höhe  
 

gedeckt werden. Das hier eingeplante Geld wird nicht vollständig in 2021 ausbezahlt werden. 
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2. Antrag über eine außerplanmäßige Aufwendung bei Kostenstelle 12805001, Sachkonto 

 
 
Die Ausgaben für Schülertests, Teststation und mobiles Impfen belaufen sich 

 
 
 
3. Antrag über eine überplanmäßige Auszahlung bei Investitionsauftrag I53800000560 in 

 
 

gewesen. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich von 2020 auf 

Kanalsanierungsprogramm Backgasse 
Unterdielbach herangezogen werden. 
 
 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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